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I. Einleitung 

Der Ausschuss zur Koordinierung der Juristenausbildung hat der Konferenz der 
Justizministerinnen und Justizminister im Frühjahr 2024 seinen Bericht „Juristin 
und Jurist der Zukunft“ 1 (im Folgenden: Bericht 2024) zur Kenntnisnahme vorge-
legt. Für diesen Bericht hatte er in zehn Ländern 90 intensive strukturierte Inter-
views mit Lernenden (Studierenden, Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferenda-
ren), Lehrenden (Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern, Referendarausbil-
derinnen und -ausbildern) sowie Berufsträgerinnen und Berufsträgern zu folgen-
den Themen geführt: 

 

• Attraktivität der volljuristischen Ausbildung, 

• fachliche und fachübergreifende Kompetenz- und Qualitätsanforderun-
gen an Juristinnen und Juristen der Zukunft sowie 

• Herausforderungen an die Juristenausbildung in der Zukunft, insbeson-
dere vor dem Hintergrund der Digitalisierung. 

 

Bei aller Kritik in Detailfragen war im Ergebnis festzustellen, dass sich die deutsche 
Juristenausbildung weiterhin bewährt hat, für attraktiv erachtet wird und ihren 
Sinn, den Absolventinnen und Absolventen das notwendige Fachwissen und die 
wesentlichen Kompetenzen zu vermitteln, die für eine Tätigkeit in den volljuristi-
schen Berufen erforderlich sind, erfüllt.  

 

Das Studium prägt Studierende nicht nur fachlich, sondern auch in ihrer Denk-
weise, Reflexionsfähigkeit und Haltung gegenüber Recht und Gesellschaft. Diese 
Prägung, diese innere Haltung führt nicht unbedingt zu Stolz, aber zu einer hohen 
Zufriedenheit mit dem Fach, der Profession, dem Erreichten. Juristinnen und Ju-
risten werden vom ersten Tag des Studiums zu Reflexion und Kritik erzogen: Sie 
werden angeregt, jede herrschende Meinung zu hinterfragen. Es wundert daher 
nicht, dass sie auch der Juristenausbildung kritisch – ggf. selbstkritisch – gegen-
überstehen2. 

 

Breites Einvernehmen bestand hinsichtlich der Grundstrukturen der deutschen 
Juristenausbildung – dem Prinzip der sog. Einheitsjuristin bzw. des Einheitsjuris-
ten, der Zweigliedrigkeit der Ausbildung und den juristischen Staatsprüfungen – 

 
1 Bericht des Koordinierungsausschusses „Juristin und Jurist der Zukunft“, 2024, https://www.jus-
tiz.nrw.de/sites/default/files/imported/files/2024-06/Endfassung-Bericht-Juristin-und-Jurist-der-Zu-
kunft-15_03_2024.pdf, im Folgenden: Bericht 2024. 
2 Bericht 2024, S. 71. 

https://www.justiz.nrw.de/sites/default/files/imported/files/2024-06/Endfassung-Bericht-Juristin-und-Jurist-der-Zukunft-15_03_2024.pdf
https://www.justiz.nrw.de/sites/default/files/imported/files/2024-06/Endfassung-Bericht-Juristin-und-Jurist-der-Zukunft-15_03_2024.pdf
https://www.justiz.nrw.de/sites/default/files/imported/files/2024-06/Endfassung-Bericht-Juristin-und-Jurist-der-Zukunft-15_03_2024.pdf
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sowie der Feststellung, dass die Ausbildung einen breiten Überblick über das 
Recht sowie die hierauf aufbauende Fähigkeit vermittelt, sich schnell in unter-
schiedliche und unbekannte Sachverhalte und Rechtsgebiete einzuarbeiten3. 

 

Festgestellt wurde allerdings auch, dass Breite und Tiefe der Ausbildung einerseits 
sowie die Anforderungen zweier anspruchsvoller juristischer Staatsprüfungen an-
dererseits nicht ohne Auswirkungen auf Belastung und Psyche der Studierenden 
sowie der Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare bleiben. Kritisiert wurden 
die hohe Arbeitslast, der psychische Leistungsdruck sowie die Examensfixiertheit, 
die hohe Bedeutung der Abschlussnote verbunden mit Prüfungsstress und Prü-
fungsangst. Einhellig wurden daher neben dem erforderlichen Interesse am Fach 
eine hohe Frustrationstoleranz, Ausdauer, Resilienz sowie die Fähigkeit zur 
Selbstmotivation und Selbstorganisation für zwingend erforderlich erachtet. Ver-
bunden mit Stofffülle und Leistungsdruck wurden weitere problematische Folgen 
der deutschen Juristenausbildung ausgemacht: Einsamkeit, der mit einer ausge-
prägten Fähigkeit zur Selbstmotivation und Kommunikation entgegenzuwirken ist, 
und Konkurrenzdenken, das – was als Manko festgestellt wird – „Einzelkämpfer“ 
statt „Teamplayer“ ausbildet4. 

 

Was die fachlichen Kompetenzen anging, herrschte Einigkeit darüber, dass die 
Ausübung der volljuristischen Berufe breite und solide Kenntnisse in den grundle-
genden Kerngebieten des Rechts, juristisches Verständnis, Methodenkompetenz 
sowie die Fähigkeit, auch komplexe Sachverhalte zu erfassen und zu verarbeiten 
und mit vernünftigen Wertungen zu einer sachgerechten Lösung zu kommen, er-
fordere und die Staatsprüfungen nach Studium und Vorbereitungsdienst die fach-
lichen Kompetenz- und Qualitätsanforderungen gewährleisten5; unbeschadet des-
sen seien eine Reihe weiterer fachübergreifender und sozialer Kompetenzen wün-
schenswert6. 

 

Wenngleich die Untersuchung gezeigt hatte, dass sich die aktuelle Juristenausbil-
dung bewährt hat, erschien es dem Koordinierungsausschuss sinnvoll, in einem 
weiteren Schritt zu untersuchen, ob bzw. inwieweit Möglichkeiten bestehen, die 
Ausbildung weiter zu optimieren und noch besser an die Anforderungen der Zu-
kunft anzupassen. Wie von vielen der Befragten sämtlicher Gruppen explizit betont 
worden war, dürften allerdings durch etwaige Anpassungen das hohe Niveau und 
die Qualitätsanforderungen von Ausbildung und Prüfung nicht abgesenkt werden, 
um auch weiterhin ausreichend qualifizierte Nachwuchskräfte zu erhalten. 

 
3 Bericht 2024, S. 72. 
4 Bericht 2024, S. 74 f. 
5 Bericht 2024, S. 75. 
6 Bericht 2024, S. 78 f. 
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Namentlich die Grundkonzeption der einheitsjuristischen Ausbildung auf der Basis 
ausreichend breiter Rechtskenntnisse müsse beibehalten werden7. 

 

Als zentrale Themen, die es insbesondere zu untersuchen gelte, wurden ausge-
macht: die Steigerung der Resilienz der Studierenden sowie der Rechtsreferen-
darinnen und Rechtsreferendare, die Verminderung von bzw. Sensibilisierung 
für psychischen Stress sowie die Vermittlung von mehr Methodenkompetenz. 

 

Der Bericht des Koordinierungsausschusses war Gegenstand der Konferenz der 
Justizministerinnen und Justizminister am 05. Juni 2024 in Hannover. Diese hat 
folgenden Beschluss hierzu gefasst: 

 

„1. Die Justizministerinnen und Justizminister nehmen den Bericht des 
Ausschusses zur Koordinierung der Juristenausbildung „Juristin und Jurist 
der Zukunft“ zur Kenntnis und danken für dessen Erstellung. 

2. Die Justizministerinnen und Justizminister stellen fest, dass die vollju-
ristische Ausbildung sich bewährt hat und insgesamt gut geeignet ist, 
den Absolventinnen und Absolventen das notwendige Fachwissen und die 
wesentlichen Kompetenzen zu vermitteln, die für eine Tätigkeit in den voll-
juristischen Berufen erforderlich sind und auch künftig erforderlich sein 
werden. Sie sind sich einig, dass grundlegender Reformbedarf nicht 
besteht. 

Um auch weiterhin Interesse und Begeisterung für eine juristische Tätig-
keit zu wecken, zu kritischem Denken und zur Reflexion der besonderen 
Stellung der Juristinnen und Juristen in der Gesellschaft anzuregen und 
die Absolventinnen und Absolventen auch künftig bestmöglich auf die Her-
ausforderungen der beruflichen Praxis vorzubereiten, erachten es die Jus-
tizministerinnen und Justizminister für sinnvoll, die im Bericht dargestellten 
Empfehlungen als Denkanstöße für weitere Verbesserungen der juris-
tischen Ausbildung zu nutzen. 

3. Die Justizministerinnen und Justizminister beauftragen den Ausschuss 
zur Koordinierung der Juristenausbildung, seinen Bericht an den Deut-
schen Juristen-Fakultätentag e.V. (DJFT) als Vertretung der Lehrenden 
und an den Bundesverband rechtswissenschaftlicher Fachschaften e.V. 
(BRF) als Vertretung der Studierenden zu übermitteln und über diese mit 
den juristischen Fakultäten in einen Austausch über die Empfehlun-
gen des Berichts einzutreten. 

 
7 Bericht 2024, S. 83. 
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4. Was den Einfluss der Digitalisierung auf die volljuristische Ausbildung 
anbelangt – insbesondere die Vermittlung von IT-Kompetenzen, den Ein-
satz von Legal Tech und die Verwendung von KI – beauftragen die Justiz-
ministerinnen und Justizminister den Ausschuss zur Koordinierung der Ju-
ristenausbildung, die Entwicklungen weiterhin zu beobachten, erforderli-
chenfalls mit den Akteurinnen und Akteuren in einen Austausch zu treten 
und zu gegebener Zeit über einen etwaigen Anpassungsbedarf der Aus-
bildungsinhalte sowie der Ausbildungsformate und gegebenenfalls über 
erforderliche Veränderungen der juristischen Prüfungen zu berichten.“ 

(Hervorhebungen nur hier) 

 

Der Beschluss stellt damit klar, dass das Prinzip der Einheitsjuristin bzw. des Ein-
heitsjuristen, der zweistufigen Juristenausbildung und des derzeitigen Systems der 
staatlichen Abschlussprüfungen beibehalten werden soll, sieht aber durchaus Op-
timierungspotential. 

 

Im Laufe des Jahres 2025 trafen sich daher Vertreterinnen und Vertreter des Aus-
schusses zur Koordinierung der Juristenausbildung mehrfach mit Vertreterinnen 
und Vertretern des Deutschen Juristen-Fakultätentags e.V. und des Bundesver-
bands rechtswissenschaftlicher Fachschaften e.V. zu einem intensiven und kon-
struktiven Austausch über die Empfehlungen des Berichts 2024. Um den Aus-
tausch zu strukturieren, wurden zwei Gruppen gebildet, die sich – unter Beiziehung 
externen Sachverstandes – eingehend mit den Themen „Psychischer Stress 
und Resilienz“ sowie „Methodenkompetenz“ befassten. Darüber hinaus ist 
auch die rechtsstaatliche Resilienz als wichtige Schlüsselkompetenz in den Blick 
genommen worden. Ergebnis ist der nun vorliegende Bericht. 

 

Die große Bedeutung der Digitalisierung aller Lebensbereiche gibt nach Auffas-
sung des Koordinierungsausschusses auch zu Überlegungen Anlass, inwieweit 
die Inhalte der Juristenausbildung weiter an die neuen Entwicklungen angepasst 
und IT-Kompetenzen vermittelt werden müssen8. Auf diesen Bereich geht Ziffer 4 
des Beschlusses der Justizministerkonferenz vom 5./6. Juni 2024 ein. Ihm bleibt 
ein weiterer Bericht vorbehalten.  

  

 
8 Bericht 2024, S. 86 ff. 
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II. Psychischer Stress und Resilienz der Studierenden der Rechtswissen-
schaft sowie der Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare 

 

1. Einführung 

 

Wie im Bericht des Koordinierungsausschusses „Juristin und Jurist der Zukunft“ 
von Frühjahr 2024 dargestellt, stellen die Breite und Tiefe der Juristenausbildung 
sowie die anspruchsvollen juristischen Staatsprüfungen erhebliche Anforderungen 
an Frustrationstoleranz, Ausdauer und Resilienz der Studierenden sowie der 
Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare. Mehrere der vom Koordinierungs-
ausschuss Befragten hatten den Eindruck geäußert, dass bei den Studierenden 
nicht selten ein geringes Durchhaltevermögen und Selbstbewusstsein vorhanden 
und die Angst davor, die Staatsprüfungen nicht oder jedenfalls nicht mit einer pas-
sablen Note zu bestehen, stark in den Vordergrund gerückt sei. Auch aus dem 
Kreis der befragten Studierenden war die Einschätzung geäußert worden, dass 
der psychische (Leistungs-) Druck im rechtswissenschaftlichen Studium gestiegen 
sei,9 obwohl ein Teil der Ausbildungsreformen seit Mitte der 1990er Jahre als Ab-
bau von Stressoren verstanden werden kann, wie etwa die an vielen Universitäten 
bestehende Möglichkeit des Erwerbs eines Hochschulgrads des LL.B. oder die 
Einführung von Freiversuch und Notenverbesserungsoption.  

 

Der Koordinierungsausschuss hat daher im Austausch mit Vertreterinnen und Ver-
tretern der juristischen Fakultäten und der Studierenden Überlegungen dazu an-
gestellt, inwieweit Maßnahmen zur Steigerung der Resilienz der Studierenden so-
wie der Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare – etwa über zusätzliche 
Betreuungsangebote – möglich und leistbar sind. Umgekehrt hat er auch in den 
Blick genommen, eine Sensibilisierung der Lehrenden für den psychischen Leis-
tungsdruck der Studierenden zu erreichen. Der Koordinierungsausschuss hat 
hierzu auch externen Sachverstand eingeholt. Vertreterinnen und Vertreter des 
Koordinierungsausschusses, des Deutschen Juristen-Fakultätentags und des 
Bundesverbands rechtswissenschaftlicher Fachschaften haben sich mit Herrn 
Prof. (apl.) Dr. Stefan Wüst, M.Sc., Universität Regensburg, über die Ergebnisse 
des unter seiner Leitung durchgeführten Regensburger JurSTRESS-Forschungs-
projekts zur Examensbelastung bei Jurastudierenden ausgetauscht, des Weiteren 
mit Herrn Prof. Dr. med. Claas Lahmann, Universitätsklinikum Freiburg, Herrn 
Dipl.-Psych. Ronald Hoffmann, Leiter der Zentralen Studienberatung der Universi-
tät Hamburg, und Frau Dr. Dipl.-Psych. Isabell Helmreich, Leibniz-Institut für Resi-
lienzforschung, Mainz, über Möglichkeiten, der Stressbelastung von Studierenden 
durch Maßnahmen zur Stärkung der Resilienz entgegenzuwirken.  

 
9 Bericht 2024, S. 85 f. 
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Entsprechend dem durch die Konferenz der Justizministerinnen und Justizminister 
erteilten Berichtsauftrag stand im Rahmen der vorliegenden Untersuchung die 
Stressbelastung im rechtswissenschaftlichen Studium im Vordergrund; Parallelen 
lassen sich jedoch auch zum juristischen Vorbereitungsdienst ziehen. 

 

2. Stressbelastung von Studierenden der Rechtswissenschaft 

 

a. Die Sicht der Studierendenvertretungen 

 

Von Seiten der Interessenvertretungen der Studierenden sowie der Rechtsreferen-
darinnen und Rechtreferendare werden in den letzten Jahren wiederholt ein hoher 
psychischer Druck während der Ausbildung beklagt und unter Berufung hierauf 
Reformen der Juristenausbildung gefordert. Verwiesen wird hierbei insbesondere 
auf die vom Bundesverband rechtswissenschaftlicher Fachschaften durchgeführ-
ten Absolventenbefragungen. Diese Umfragen hätten ergeben, dass viele Studie-
rende sowie Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare an erheblichem psy-
chischem Stress litten und mit der Ausbildung unzufrieden seien. In der 2024 
durchgeführten 6. Umfrage bei Absolventinnen und Absolventen des rechtswis-
senschaftlichen Studiums hätten 66,27 % der Teilnehmenden geäußert, das Stu-
dium in seiner jetzigen Form nicht weiterempfehlen zu wollen (41,31 % „eher nicht“, 
24,96 % „gar nicht“), was insbesondere auf der hohen psychischen Belastung be-
ruhe, die mit dem Studium verbunden sei; die staatliche Pflichtfachprüfung werde 
von vielen als kaum zu bewältigende Hürde beschrieben, die nicht nur die inhaltli-
chen, sondern auch die mentalen Ressourcen überfordere.10 Im Rahmen einer von 
der Referendariatskommission des Bundesverbands rechtswissenschaftlicher 
Fachschaften 2024 bei Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendaren durchge-
führten Umfrage hätten 91,8 % der Teilnehmenden geäußert, dass der juristische 
Vorbereitungsdienst für sie mit erheblichem psychischen Druck verbunden gewe-
sen sei, der sich negativ auf die Gesundheit und das Wohlbefinden ausgewirkt 
habe; deswegen würden 83,9 % der Teilnehmenden einen hohen (57,0 %) bzw. 
sogar sehr hohen (26,9 %) Reformbedarf sehen.11 

 

 
10 Bundesverband rechtswissenschaftlicher Fachschaften e.V., 6. Bundesweite Absolvent:innen-
befragung, 2025, https://bundesfachschaft.de/wp-content/uploads/2025/10/Sechste-Absolventin-
nenbefragung-2025.pdf, S. VII, S. 1 f. 
11 Referendariatskommission beim Bundesverband rechtswissenschaftlicher Fachschaften e.V., 
Psychischer Druck im juristischen Vorbereitungsdienst, 2025, https://bundesfachschaft.de/wp-
content/uploads/2025/04/Psychischer-Druck-im-juristischen-Vorbereitungsdienst_Executive-Sum-
mary.pdf utive_Summary. 

https://bundesfachschaft.de/wp-content/uploads/2025/10/Sechste-Absolventinnenbefragung-2025.pdf
https://bundesfachschaft.de/wp-content/uploads/2025/10/Sechste-Absolventinnenbefragung-2025.pdf
https://bundesfachschaft.de/wp-content/uploads/2025/04/Psychischer-Druck-im-juristischen-Vorbereitungsdienst_Executive-Summary.pdf%20utive_Summary
https://bundesfachschaft.de/wp-content/uploads/2025/04/Psychischer-Druck-im-juristischen-Vorbereitungsdienst_Executive-Summary.pdf%20utive_Summary
https://bundesfachschaft.de/wp-content/uploads/2025/04/Psychischer-Druck-im-juristischen-Vorbereitungsdienst_Executive-Summary.pdf%20utive_Summary
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Als mögliche Stressfaktoren in Bezug auf das Studium und die erste juristische 
Prüfung wurden im Zuge des geführten Austauschs von Seiten der Studierenden-
vertreterinnen und -vertreter die nachfolgenden Gesichtspunkte genannt. Die Zu-
ordnung zum Studium und zur Prüfung ist hierbei nicht bei allen Gesichtspunkten 
trennscharf, einige Gesichtspunkte betreffen beide Bereiche: 

 

 Stressfaktoren in Bezug auf das Studium „an sich“: 

• Studienwahl 

• Leistungsprobleme 

• finanzieller Druck, Notwendigkeit von Nebentätigkeiten, um das Studium zu 
finanzieren  

• Selbstwahrnehmung, etwa Sorge, das Studium „nicht zu schaffen“ bzw. 
„nicht geeignet zu sein“ 

• Stimmung an den Fachbereichen/Fakultäten durch insoweit schädliche Kon-
kurrenzgedanken zwischen den Studierenden 

• „Sakralisierung“ des rechtswissenschaftlichen Studiums; „Angstmacher“ 

• unzureichendes Feedback in universitären Klausuren, insbesondere keine 
ausreichende Rückmeldung, ob man Fortschritte mache 

 

 Stressfaktoren in Bezug auf die staatliche Pflichtfachprüfung und die 
Examensvorbereitung: 

• „Alles oder nichts“-Situation 

• Begrenzte Zahl an Wiederholungsmöglichkeiten  

• Dauerbelastung durch lange Examensvorbereitungsphase  

• Repetitorien („Geschäft mit der Angst“) 

• Soziale Medien: Dort kommunizierte Inhalte werden häufig ohne Prüfung als 
authentisch angesehen oder betreffen Nebensächlichkeiten (z.B. „Was 
ziehe ich zur mündlichen Prüfung an?“) 

• Fehlvorstellungen/Gerüchte über die Anforderungen der Prüfung 

• Misstrauen gegenüber den Justizprüfungsämtern; „Abstand“ zwischen Stu-
dierenden und Justizprüfungsämtern 

• unzureichende Kommunikation und Transparenz der Justizprüfungsämter 

• Umfang des Prüfungsstoffs 

• „Prüfungsatmosphäre“ (Eignung/Gestaltung der Prüfungsräume etc.) 
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 Stressfaktoren in Bezug auf die universitäre Schwerpunktbereichsprü-
fung: 

• Auch wenn u.a. nach Auffassung des Bundesverbands rechtswissenschaft-
licher Fachschaften an der in das Gesamtergebnis der ersten juristischen 
Prüfung einfließenden Schwerpunktbereichsprüfung festgehalten werden 
soll, wurden als Stressfaktor die Unterschiede in den Anforderungen und im 
Notenniveau der einzelnen Schwerpunktbereiche genannt und darauf hin-
gewiesen, dass wegen dieser Unterschiede manche Studierende ihren 
Schwerpunktbereich nicht nach Neigung und Interesse wählen würden, son-
dern danach, wo die besten Noten vergeben würden; dies führe zu einer 
geringen Fachidentifikation. 

 

b. Wissenschaftliche Erkenntnisse zur Stressbelastung im rechtswissen-
schaftlichen Studium und in anderen Studiengängen 

 

Die oben dargestellten Befunde waren Anlass für wissenschaftliche Untersuchun-
gen. Danach durchlebt nahezu jeder Studierende im Laufe seiner Ausbildung an-
strengende Phasen und nimmt solche Abschnitte als belastend wahr. Das Erleben 
von Stress ist selbstverständlicher und unvermeidbarer Bestandteil des Lebens. 
Stress entsteht, wenn die Anforderungen einer bedeutsamen Situation nach Ein-
schätzung des Betroffenen dessen Bewältigungsmöglichkeiten zu übersteigen 
drohen und wenn Situationen unvorhersehbar und unkontrollierbar erscheinen.12  

 

Das Erleben von Stress stellt nicht zwangsläufig eine Gefährdung der psychischen 
oder körperlichen Gesundheit dar. Auch längere Belastungsphasen können im Ge-
genteil zur Weiterentwicklung der persönlichen Resilienz beitragen. Gefährden al-
lerdings die Anforderungen dauerhaft das innere Gleichgewicht, kann es zu chro-
nischem Stress kommen. Dieser ist ein bedeutsamer Risikofaktor für eine einge-
schränkte Lebensqualität und zahlreiche Erkrankungen wie Depressionen, Angst-
störungen, Schlafstörungen und Erkrankungen infolge fehlgeleiteter Immunfunkti-
onen.13 

 

 
12 Giglberger/Peter/Wüst, Abschlussbericht JurSTRESS, https://www.uni-regensburg.de/as-
sets/humanwissenschaften/psychologie-kudielka/JurSTRESS_Abschlussbericht.pdf, S. 5. 
13 Giglberger/Peter/Wüst, a.a.O., S. 5; Grützmacher/Gusy/Lesener/Sudheimer/Willige, Gesund-
heit Studierender in Deutschland 2017, https://www.ewi-psy.fu-berlin.de/psychologie/arbeitsberei-
che/ppg/forschung/BwB/bwb-2017/_inhaltselemente/faktenblaetter/Gesamtbericht-Gesundheit-
Studierender-in-Deutschland-2017.pdf, S. 48.  

https://www.uni-regensburg.de/assets/humanwissenschaften/psychologie-kudielka/JurSTRESS_Abschlussbericht.pdf
https://www.uni-regensburg.de/assets/humanwissenschaften/psychologie-kudielka/JurSTRESS_Abschlussbericht.pdf
https://www.ewi-psy.fu-berlin.de/psychologie/arbeitsbereiche/ppg/forschung/BwB/bwb-2017/_inhaltselemente/faktenblaetter/Gesamtbericht-Gesundheit-Studierender-in-Deutschland-2017.pdf
https://www.ewi-psy.fu-berlin.de/psychologie/arbeitsbereiche/ppg/forschung/BwB/bwb-2017/_inhaltselemente/faktenblaetter/Gesamtbericht-Gesundheit-Studierender-in-Deutschland-2017.pdf
https://www.ewi-psy.fu-berlin.de/psychologie/arbeitsbereiche/ppg/forschung/BwB/bwb-2017/_inhaltselemente/faktenblaetter/Gesamtbericht-Gesundheit-Studierender-in-Deutschland-2017.pdf
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Studierende sind insgesamt eine gesunde und belastbare Gruppe. Gleichwohl be-
legen wissenschaftliche Untersuchungen, dass Studium und Prüfungen – fächer-
übergreifend – für viele Studierende eine substantielle Stressbelastung darstel-
len.14 Das Studium ist für viele Studierende eine von Unsicherheiten geprägte Le-
bensphase, in der der Auszug aus dem Elternhaus, der Übergang zwischen Schule 
und Beruf sowie die Identitätsfindung als Erwachsener erfolgt. Hinzu kommt, dass 
durch die Modularisierung vieler Studiengänge die Anforderungen und Prüfungs-
leistungen verdichtet sowie der Leistungsdruck erhöht wurden. Dementsprechend 
berichten auch Studierende in Bachelorstudiengängen häufig von Zeit- und Leis-
tungsdruck sowie von Angst vor Überforderung.15 Nach der Studie „Gesundheit 
Studierender in Deutschland 2017“ berichtete ein Viertel der Studierenden (25,3 
%) über ein hohes Stresserleben.16 Hierbei zeigten sich bezogen auf die verschie-
denen Fächergruppen keine nennenswerten Unterschiede. Zwar war der Anteil der 
Studierenden mit hohem Stresserleben in der Fächergruppe Rechts- und Wirt-
schaftswissenschaften mit 26,8 % am höchsten; die Unterschiede zwischen den 
einzelnen Fächergruppen waren hierbei jedoch statistisch nicht signifikant.17 Der 
Anteil der Studierenden, die sich mindestens „ziemlich“ bzw. „häufig“ gestresst 
fühlten, lag an Fachhochschulen mit 26,2 % geringfügig höher als an Universitäten 
(25,0 %).18 Knapp drei Viertel aller Studierenden (73,8 %) litten mindestens ein 
paar Mal im Monat, die Hälfte der Studierenden (49,6 %) sogar mindestens einmal 
pro Woche, an körperlichen Beschwerden, die ihre Ursache in belastenden und 
stressreichen Lebensumständen, insbesondere während Prüfungszeiträumen, ha-
ben können.19 Studierende der Rechts- und Wirtschaftswissenschaften lagen hier-
bei ebenso wie bei Burnouterleben im Mittelfeld.20 Die vom Koordinierungsaus-
schuss angehörten Experten haben bestätigt, dass ein erhöhtes Stressempfinden 
grundsätzlich Studierende aller Fachrichtungen betrifft. Studierende der Rechts-
wissenschaft würden sich in Relation zu ihrer Zahl nicht häufiger zu universitären 
Beratungsangeboten anmelden als Studierende anderer Fachrichtungen; auch in-
haltlich unterschieden sich ihre im Rahmen der Beratungen geäußerten Sorgen 
oftmals nicht wesentlich von denen anderer Studierender. 

 

Generell scheint die Zahl der Studierenden, die im Rahmen von universitären Be-
ratungsangeboten von Stress und Überforderung berichten und depressive Symp-
tome zeigen, in den letzten Jahren zugenommen zu haben.21 Nachweise dafür, 
dass Studierende heute weniger resilient bzw. belastbar seien als frühere 

 
14 Vgl. Giglberger/Peter/Wüst, a.a.O., S. 6 m.w.N.; Lieb/Rigotti/Schäfer, Forschung & Lehre 
1/2025, S. 36. 
15 Grützmacher/Gusy/Lesener/Sudheimer/Willige, a.a.O., S. 36, 48 m.w.N. 
16 Grützmacher/Gusy/Lesener/Sudheimer/Willige, a.a.O., S. 49. 
17 Grützmacher/Gusy/Lesener/Sudheimer/Willige, a.a.O., S. 49, 51. 
18 Grützmacher/Gusy/Lesener/Sudheimer/Willige, a.a.O., S. 52. 
19 Grützmacher/Gusy/Lesener/Sudheimer/Willige, a.a.O., S. 53 f. 
20 Grützmacher/Gusy/Lesener/Sudheimer/Willige, a.a.O., S. 57, 61. 
21 Vgl. etwa Hoffmann, Forschung & Lehre 9/2024, S. 666. 
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Studierendengenerationen, haben sich allerdings nicht ergeben. Jedoch gibt es 
durchaus Hinweise auf eine wachsende Unselbständigkeit der Studierenden, die 
auch das Lernen und die Vorbereitung auf Prüfungen betrifft.22 Im Rahmen der 
vom Koordinierungsausschuss geführten Gespräche wurde differenziert beurteilt, 
ob junge Menschen heute generell stärker mental belastet seien als früher. Einer-
seits wurde darauf hingewiesen, dass die Coronavirus-Pandemie und weitere ak-
tuelle Themen wie beispielsweise der Klimawandel, die Kriegssituationen weltweit 
sowie die wirtschaftliche und soziale Situation junge Menschen und insbesondere 
Studierende stark beschäftigten.23 In bestimmten Bereichen sei zudem alles 
schnelllebiger geworden, es werde ständige Erreichbarkeit erwartet, was die 
Stressbelastung erhöhen könne. Andererseits könnten die gestiegenen Zahlen 
auch damit erklärt werden, dass Stress und hierdurch hervorgerufene psychische 
Probleme bzw. Erkrankungen früher stärker „tabuisiert“ worden seien; heute sei es 
einfacher, zuzugeben, dass man Stress empfinde oder psychische Probleme 
habe. Zum Teil könnte der Eindruck der Überforderung allerdings auch auf die feh-
lende Eignung mancher Studierender speziell für das rechtswissenschaftliche Stu-
dium24 oder auf einen generellen Mangel an Studierfähigkeit25 zurückzuführen 
sein. Zudem dürfte psychischer Druck jüngerer Menschen auch durch die zuneh-
mende Beschäftigung mit sozialen Medien gefördert werden, durch die ein ständi-
ger Vergleich mit anderen erfolgt, die sich hier in einem möglichst guten Licht dar-
stellen, wodurch es möglicherweise schwerer wird, mit sich und der eigenen Leis-
tung zufrieden zu sein.26 

 

Besondere Anforderungen an die Stressresilienz und Belastbarkeit von Studieren-
den der Rechtswissenschaft stellt die Phase der Vorbereitung auf die staatliche 
Pflichtfachprüfung dar. Diese kann aufgrund der Eigenschaft als studienabschlie-
ßende Blockprüfung, in der der gesamte während des Studiums vermittelte Pflicht-
fachstoff abgeprüft wird, sowie angesichts der Bedeutung der hier erzielten Note 
für den gesamten Studienerfolg zweifellos zu den anspruchsvollsten 

 
22 Ladenthin, Da läuft etwas ganz schief: Beobachtungen zur heutigen Studierendengeneration, 
Forschung & Lehre 8/18, https://www.forschung-und-lehre.de/lehre/da-laeuft-etwas-ganz-schief-
894.  
23 Vgl. Hoffmann, Forschung & Lehre 9/2024, S. 666; ähnlich zu Ängsten und Depressionen bei 
Schülern: Ternes, Man merkt, dass viele nicht mehr mitkommen, Kölner Stadt-Anzeiger vom 16. 
Dezember 2024.  
24 So schon Bericht des Koordinierungsausschusses „Möglichkeiten und Konsequenzen einer Ba-
chelor-Master-Struktur anhand unterschiedlicher Modelle einschließlich der berufspraktischen 
Phase unter Berücksichtigung des entwickelten Diskussionsmodells eines Spartenvorbereitungs-
dienstes“ vom 31. März 2011, https://www.justiz.nrw.de/sites/default/files/imported/files/2009-
02/bericht2011.pdf, S. 227 m.w.N.; Heublein/Hutzsch/Kracke/Schneider, Die Ursachen des Studi-
enabbruchs in den Studiengängen des Staatsexamens Jura, September 2017, https://www.jus-
tiz.nrw.de/sites/default/files/imported/files/2018-01/DZHW-Gutachten-Ursachen-Studienabbruch-
Staatsexamen-Jura.pdf, S. 7 ff., 17, 37, 49 f. 
25 Vgl. Ladenthin, Da läuft etwas ganz schief: Beobachtungen zur heutigen Studierendengenera-
tion, Forschung & Lehre 8/18, a.a.O.; Gülbay-Peischard, DRiZ 10/25, S. 375. 
26 Ternes, Man merkt, dass viele nicht mehr mitkommen, Kölner Stadt-Anzeiger vom 16. Dezem-
ber 2024. 

https://www.forschung-und-lehre.de/lehre/da-laeuft-etwas-ganz-schief-894
https://www.forschung-und-lehre.de/lehre/da-laeuft-etwas-ganz-schief-894
https://www.justiz.nrw.de/sites/default/files/imported/files/2009-02/bericht2011.pdf
https://www.justiz.nrw.de/sites/default/files/imported/files/2009-02/bericht2011.pdf
https://www.justiz.nrw.de/sites/default/files/imported/files/2018-01/DZHW-Gutachten-Ursachen-Studienabbruch-Staatsexamen-Jura.pdf
https://www.justiz.nrw.de/sites/default/files/imported/files/2018-01/DZHW-Gutachten-Ursachen-Studienabbruch-Staatsexamen-Jura.pdf
https://www.justiz.nrw.de/sites/default/files/imported/files/2018-01/DZHW-Gutachten-Ursachen-Studienabbruch-Staatsexamen-Jura.pdf
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Prüfungsphasen im deutschen Hochschulsystem gezählt werden.27 Das von 2018 
bis 2021 durchgeführte Regensburger JurSTRESS-Forschungsprojekt, an dem 
sich insgesamt 452 Studierende beteiligt haben,28 hat bestätigt, dass ein Zeitraum 
von bis zu etwa einem Jahr vor dem schriftlichen Teil der Prüfung für die Studie-
renden mit einer erheblich gestiegenen Stressbelastung verbunden ist. 

 

Im Rahmen dieser Untersuchung wurde die Stressbelastung von Studierenden, 
die sich in der Phase der Vorbereitung auf die staatliche Pflichtfachprüfung29 be-
fanden, mit derjenigen von Studierenden im mittleren Abschnitt des Studiums ver-
glichen. Während sich die Werte der Stressbelastung der sich auf das Examen 
vorbereitenden Studierenden zum ersten Messzeitpunkt der Untersuchung 12 Mo-
nate vor Prüfungsbeginn noch nicht statistisch bedeutsam von denen in der Ver-
gleichsgruppe unterschieden, war im anschließenden Zeitraum bis zur schriftlichen 
Prüfung ein erheblicher Anstieg der meisten Belastungsindikatoren (Ängstlichkeit, 
Depressivität, chronische Stressbelastung und Schlafprobleme) festzustellen. Der 
stärkste Anstieg der Werte war im Messzeitpunkt eine Woche vor der Prüfung zu 
verzeichnen. 59 % der Studierenden der Examensgruppe verzeichneten hier als 
„auffällig“ geltende Werte hinsichtlich der chronischen Stressbelastung, bei Ängst-
lichkeit waren dies 48 % und bei Depressivität 19 %. Dies bedeutet, dass ein nicht 
unerheblicher Teil der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Examensgruppe vo-
rübergehend schwer belastet war.30 Hierbei erlebten Studierende, die mehrere 
Stunden pro Woche einem Nebenjob nachgingen, im Mittel einen stärkeren An-
stieg der Stressbelastung.31  

 

Allerdings waren die meisten Messwerte zu den nächsten Messzeitpunkten eine 
Woche bzw. einen Monat nach der schriftlichen Prüfung bereits stark zurückge-
gangen und erreichten wieder das Ausgangsniveau vor Beginn der Untersuchun-
gen oder lagen sogar noch leicht darunter. Zum Teil lagen die Werte sogar unter 
den Werten der Vergleichsgruppe. Dies zeigt, dass sich erfreulicherweise die meis-
ten Studierenden sehr rasch und deutlich von der erhöhten Stressbelastung der 
Examensvorbereitung erholt haben. Lediglich bei einzelnen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern war dieser Effekt nicht zu beobachten.32 

  

 
27 Giglberger/Peter/Wüst, a.a.O., S. 6. 
28 Giglberger/Peter/Wüst, a.a.O., S. 10. 
29 Deren Dauer wurde von den an der Studie Teilnehmenden mit durchschnittlich 13,76 Monaten 
angegeben, vgl. Giglberger/Peter/Wüst, a.a.O., S. 11. 
30 Giglberger/Peter/Wüst, a.a.O., S. 13, 26. 
31 Giglberger/Peter/Wüst, a.a.O., S. 23 f., 27. 
32 Giglberger/Peter/Wüst, a.a.O., S. 13, 26. 
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3. Mögliche Maßnahmen zur Reduzierung der Stressbelastung 

 

a. Beibehaltung der hohen Qualität der Juristenausbildung 

 

Die Konferenz der Justizministerinnen und Justizminister hat mit Beschluss vom 
5./6. Juni 2024 (TOP I.4)33 festgestellt, dass die volljuristische Ausbildung sich be-
währt hat und insgesamt gut geeignet ist, den Absolventinnen und Absolventen 
das notwendige Fachwissen und die wesentlichen Kompetenzen zu vermitteln, die 
für eine Tätigkeit in den volljuristischen Berufen erforderlich sind und auch künftig 
erforderlich sein werden. Die Justizministerinnen und Justizminister waren sich da-
her einig, dass an der zweistufigen Ausbildung zum Einheitsjuristen, deren beiden 
Stufen jeweils mit staatlichen Prüfungen abgeschlossen werden, nichts geändert 
werden soll. Sie haben den Koordinierungsausschuss – entsprechend seinen 
Empfehlungen im Bericht „Juristin und Jurist der Zukunft“ – damit beauftragt, mög-
liche Maßnahmen zur Steigerung der Resilienz der Studierenden sowie der 
Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare zu prüfen.  

 

Solche Maßnahmen müssen stets im Hinblick auf ihre Eignung beurteilt werden, 
die Aufgabe der volljuristischen Ausbildung, Juristinnen und Juristen hervorzubrin-
gen, die durch ihre in der Ausbildung erworbenen Kenntnisse und Kompetenzen 
den Anforderungen aller reglementierten juristischen Berufe gewachsen sind, wei-
terhin bestmöglich zu erfüllen. Ungeachtet aller in den letzten Jahrzehnten geführ-
ten Reformdiskussionen hat sich die auf das Leitbild des „Einheitsjuristen“ ausge-
richtete deutsche Juristenausbildung bewährt. Sie bringt Absolventinnen und Ab-
solventen hervor, die aufgrund ihrer fundierten Kenntnisse in den Kernbereichen 
des geltenden Rechts und ihrer hieran geschulten systematischen und methodi-
schen Fähigkeiten in der Lage sind, sich in jede juristische Materie schnell und 
sicher einzuarbeiten, und stellt damit sicher, dass ausreichend qualifizierter Nach-
wuchs für Justiz, Verwaltung, Anwaltschaft, Wirtschaft und Notariat zur Verfügung 
steht, was angesichts der demografischen Entwicklung zunehmende Bedeutung 
erlangen dürfte. Neben dem Vorteil der Flexibilität und Verwendungsbreite der Ab-
solventinnen und Absolventen sichert die einheitsjuristische Ausbildung auch das 
gegenseitige Verständnis der juristischen Professionen und eine „gleiche Augen-
höhe“ zwischen deren Berufsträgerinnen und Berufsträgern, die es in dieser Form 
in anderen europäischen Ländern nicht gibt.34 

 
33 https://www.justiz.nrw.de/sites/default/files/2025-08/top_i._4-zukunft_der_volljuristischen_aus-
bildung%20%281%29.pdf  
34 Vgl. Bericht des Koordinierungsausschusses „Entwicklung eines Diskussionsmodells eines 
Spartenvorbereitungsdienstes unter Berücksichtigung internationaler Erfahrungen“ vom 15. Okto-
ber 2008, https://www.justiz.nrw.de/sites/default/files/imported/files/2009-02/bericht2008.pdf, S. 
18, 176, 209; Bericht des Koordinierungsausschusses „Möglichkeiten und Konsequenzen einer 
Bachelor-Master-Struktur anhand unterschiedlicher Modelle einschließlich der berufspraktischen 

https://www.justiz.nrw.de/sites/default/files/2025-08/top_i._4-zukunft_der_volljuristischen_ausbildung%20%281%29.pdf
https://www.justiz.nrw.de/sites/default/files/2025-08/top_i._4-zukunft_der_volljuristischen_ausbildung%20%281%29.pdf
https://www.justiz.nrw.de/sites/default/files/imported/files/2009-02/bericht2008.pdf
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Die Ausrichtung auf das Leitbild der universell einsetzbaren Einheitsjuristin bzw. 
des universell einsetzbaren Einheitsjuristen bedingt, dass die Ausbildung den Ab-
solventinnen und Absolventen einen ausreichend breit gefächerten Überblick über 
alle zentralen Rechtsgebiete des Zivilrechts, des Strafrechts und des Öffentlichen 
Rechts einschließlich des jeweiligen Verfahrensrechts sowie des Europarechts 
vermitteln muss. Ebenso wie Berufsträgerinnen und Berufsträger anderer akade-
mischer Fachrichtungen benötigt die Juristin bzw. der Jurist für die berufliche Tä-
tigkeit ein entsprechend fundiertes Fachwissen. Dies bedeutet selbstverständlich 
nicht, dass auf allen Gebieten über ein allumfassendes präsentes Detailwissen zu 
sämtlichen denkbaren Einzelproblemen verfügt werden müsste; in der deutschen 
Juristenausbildung steht nicht das Lernen und Reproduzieren von abstraktem Wis-
sen im Vordergrund, sondern von Anfang an die Lösung konkreter Fälle mittels 
Verständnis und Arbeitsmethode. Eine breite solide Wissensbasis in den genann-
ten Rechtsbereichen ist aber unabdingbar, um das geforderte Ausbildungsziel der 
„Einarbeitungsfähigkeit“ zu erreichen. Denn das hierfür erforderliche Verständnis 
für rechtliche Strukturen, die methodischen Fähigkeiten und die Befähigung zu sys-
tematischem Arbeiten können nur auf einer ausreichend breiten Grundlage von 
Rechtskenntnissen erworben werden, die die Schaffung von „Wissenszusammen-
hängen“ ermöglicht. Fehlt diese Grundlage, entsteht lediglich unverbundenes „In-
selwissen“, das kein Verständnis für die Zusammenhänge des Rechts erlaubt.35 
Eine ausreichend breite Wissensbasis ist zudem auch unverzichtbare Vorausset-
zung für die „Fähigkeit zum vernetzten Denken“, d.h. die Fähigkeit, rechtsgebiets-
übergreifende Zusammenhänge zu erkennen und zu verstehen, um auch kom-
plexe rechtliche Problemstellungen bewältigen zu können, die Fragen aus unter-
schiedlichen Rechtsbereichen berühren.36  

 

Da für die Struktur der volljuristischen Ausbildung zum einen charakteristisch ist, 
dass ein Großteil der Rechtskenntnisse und Kompetenzen notwendigerweise inei-
nandergreifend vermittelt und erlernt werden muss, und sich zum anderen das Er-
lernen dieser Kenntnisse und Kompetenzen „in Wellen“ vollzieht und diese erst am 
Ende der jeweiligen Ausbildungsphase vollständig ausgeprägt sind, ist es erforder-
lich, dass sie auch gemeinsam und erst am Ende der Ausbildung abgeprüft 

 
Phase unter Berücksichtigung des entwickelten Diskussionsmodells eines Spartenvorbereitungs-
dienstes“ vom 31. März 2011, a.a.O., S. 150.  
35 Bericht des Koordinierungsausschusses „Möglichkeiten und Konsequenzen einer Bachelor-
Master-Struktur anhand unterschiedlicher Modelle einschließlich der berufspraktischen Phase un-
ter Berücksichtigung des entwickelten Diskussionsmodells eines Spartenvorbereitungsdienstes“ 
vom 31. März 2011, a.a.O., S. 151 ff., 157. 
36 Bericht des Koordinierungsausschusses „Möglichkeiten und Konsequenzen einer Bachelor-
Master-Struktur anhand unterschiedlicher Modelle einschließlich der berufspraktischen Phase un-
ter Berücksichtigung des entwickelten Diskussionsmodells eines Spartenvorbereitungsdienstes“ 
vom 31. März 2011, a.a.O., S. 155 f. 
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werden.37 Hierbei wird durch die als studienabschließende Blockprüfung ausge-
staltete staatliche Pflichtfachprüfung gewährleistet, dass die erste juristische Prü-
fung neben ihrer Aufgabe als Hochschulabschlussprüfung auch die Funktion einer 
Eignungsprüfung für den juristischen Vorbereitungsdienst erfüllt, indem sie abprüft, 
ob die Kenntnisse im Pflichtfachbereich, auf denen die anschließende Ausbildung 
im Vorbereitungsdienst aufbaut, im Zeitpunkt des Eintritts in den Vorbereitungs-
dienst aktuell vorhanden sind. Die am Ende der volljuristischen Ausbildung ste-
hende zweite juristische Staatsprüfung gewährleistet im Interesse der Bevölkerung 
an der Sicherung von Qualität, Vergleichbarkeit und Transparenz der volljuristi-
schen Qualifikation den Nachweis, dass die Absolventinnen und Absolventen über 
ein den berufsfähigen Volljuristen auszeichnendes Kenntnis- und Qualifikationsni-
veau verfügen.38 Gerade die volljuristischen Berufe sind mit einer hohen Verant-
wortung gegenüber dem rechtsuchenden Bürger verbunden,39 so dass sicherge-
stellt sein muss, dass nur derjenige diese Berufe ergreifen kann, der ihnen einer-
seits fachlich gewachsen ist, andererseits aber auch in der Lage ist, dem in der 
beruflichen Praxis regelmäßig bestehenden Zeit- und Leistungsdruck standzuhal-
ten. Dies wird durch die juristischen Staatsprüfungen verlässlich festgestellt.  

 

Die im Rahmen der vorliegenden Untersuchung gewonnenen Erkenntnisse zur 
Stressbelastung im rechtswissenschaftlichen Studium bzw. im juristischen Vorbe-
reitungsdienst (vgl. oben unter 2.) belegen nicht die Notwendigkeit von Ausbil-
dungsreformen, durch die das Niveau und die anerkannt hohe Qualität der Juris-
tenausbildung abgesenkt würden (z.B. durch eine weitere Reduzierung des Aus-
bildungs- und Prüfungsstoffs im Pflichtfachbereich oder die Einführung von Ab-
schichtungsmöglichkeiten). 

 

Soweit von Seiten der Studierenden als ein gewichtiger Faktor für den psychischen 
Druck im rechtswissenschaftlichen Studium die hohe Misserfolgsquote der staatli-
chen Pflichtfachprüfung genannt wird, die ausweislich der vom Bundesamt für Jus-
tiz veröffentlichten Statistiken der juristischen Prüfungen40 in den letzten beiden 
veröffentlichten Prüfungsjahren im Bundesdurchschnitt jeweils etwas mehr als ein 
Viertel der geprüften Kandidatinnen und Kandidaten (2022: 26,2 %; 2023: 27,5 %) 

 
37 Bericht des Koordinierungsausschusses „Möglichkeiten und Konsequenzen einer Bachelor-
Master-Struktur anhand unterschiedlicher Modelle einschließlich der berufspraktischen Phase un-
ter Berücksichtigung des entwickelten Diskussionsmodells eines Spartenvorbereitungsdienstes“ 
vom 31. März 2011, a.a.O., S. 195 f. 
38 Bericht des Koordinierungsausschusses „Möglichkeiten und Konsequenzen einer Bachelor-
Master-Struktur anhand unterschiedlicher Modelle einschließlich der berufspraktischen Phase un-
ter Berücksichtigung des entwickelten Diskussionsmodells eines Spartenvorbereitungsdienstes“ 
vom 31. März 2011, a.a.O., S. 198. 
39 Vgl. auch Chiusi, Themen und Perspektiven der juristischen Ausbildung, Ordnung der Wissen-
schaft 2023, S. 4.  
40 https://www.bundesjustizamt.de/DE/Service/Justizstatistiken/Justizstatistiken_node.html#An-
kerDokument226630  

https://www.bundesjustizamt.de/DE/Service/Justizstatistiken/Justizstatistiken_node.html#AnkerDokument226630
https://www.bundesjustizamt.de/DE/Service/Justizstatistiken/Justizstatistiken_node.html#AnkerDokument226630
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betrug, wird hierbei regelmäßig übersehen, dass diese Misserfolgsquote nicht den 
Anteil der endgültig an der Prüfung Gescheiterten angibt. Die staatliche Pflicht-
fachprüfung endgültig nicht bestanden haben im Prüfungsjahr 2022 lediglich 3,9 
% der geprüften Kandidatinnen und Kandidaten, im Prüfungsjahr 2023 lediglich 3,5 
%; hinzukommen noch geschätzt ca. 3 bis 5 % der Kandidatinnen und Kandidaten, 
die sich einer Wiederholungsprüfung nicht mehr stellen.41 Ein vergleichbarer Be-
fund ergibt sich auch für die zweite juristische Staatsprüfung. Hier ist bereits die 
durchschnittliche bundesweite Misserfolgsquote deutlich niedriger als in der staat-
lichen Pflichtfachprüfung (2022: 12,3 %; 2023: 12,1 %). Die Zahl der wiederholt 
geprüften Kandidatinnen und Kandidaten, die die Prüfung nicht bestanden haben, 
belief sich im Prüfungsjahr 2022 auf 319 (von 9.593) Kandidatinnen und Kandida-
ten (= 3,3 %), im Prüfungsjahr 2023 auf 298 (von 9.505) Kandidatinnen und Kan-
didaten (= 3,1 %).42 

 

Wie oben unter 2. b. im Einzelnen dargestellt, stellen Stress und Leistungsdruck 
generell keine spezifischen Merkmale gerade des rechtswissenschaftlichen Studi-
ums dar. Der Anteil der Studierenden, die über eine Stressbelastung im Studien-
verlauf klagen, ist in anderen Fächergruppen nur geringfügig niedriger; stressbe-
dingte körperliche Beschwerden bzw. Burnout kommen bei Studierenden der 
Rechtswissenschaft nicht häufiger vor als bei Studierenden anderer Fachrichtun-
gen. Ein nicht unerheblicher Teil der von Seiten der Vertreterinnen und Vertreter 
des Bundesverbands rechtswissenschaftlicher Fachschaften genannten Stress-
faktoren (vgl. oben unter 2. a.) stellen ebenfalls keine nur im rechtswissenschaftli-
chen Studium auftretenden Gesichtspunkte dar. Beispielsweise sind gerade aus 
finanziellen Gründen ausgeübte Nebentätigkeiten, die die für das Studium und die 
Prüfungsvorbereitung zur Verfügung stehende Zeit verringern und daher nach der 
JurSTRESS-Studie deutlich stresserhöhend wirken, kein Alleinstellungsmerkmal 
des rechtswissenschaftlichen Studiums. Entsprechendes gilt für den mit der per-
sönlichen Entscheidung für das „richtige“ Studienfach verbundenen Stress oder für 
Leistungsprobleme im Verlauf der Ausbildung. 

 

Ausweislich der JurSTRESS-Studie zweifelsohne besonders belastend ist im 
rechtswissenschaftlichen Studium aufgrund ihrer langen Dauer und der Bedeutung 
der Abschlussprüfung für den Studienerfolg die unmittelbare Phase der Vorberei-
tung auf die staatliche Pflichtfachprüfung. Dies stellt einen durchaus ernstzuneh-
menden Befund dar. Allerdings hat die Studie auch ergeben, dass sich der Zeit-
raum, in dem hier eine deutlich erhöhte Stressbelastung zu verzeichnen ist, auf 
maximal 12 Monaten beschränkt, wobei der stärkste Anstieg der Stresswerte erst 

 
41 Vgl. z.B. Bericht des Bayerischen Landesjustizprüfungsamtes für das Jahr 2024, 
https://www.justiz.bayern.de/media/pdf/ljpa/jahresberichte_mit_statistiken/bericht_2024.pdf, S. 3. 
42 https://www.bundesjustizamt.de/DE/Service/Justizstatistiken/Justizstatistiken_node.html#An-
kerDokument226630  

https://www.justiz.bayern.de/media/pdf/ljpa/jahresberichte_mit_statistiken/bericht_2024.pdf
https://www.bundesjustizamt.de/DE/Service/Justizstatistiken/Justizstatistiken_node.html#AnkerDokument226630
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unmittelbar vor der Prüfung zu verzeichnen ist, und dass vor allem bereits unmit-
telbar nach Ablegen des schriftlichen Teils der Prüfung bei den meisten Prüfungs-
teilnehmerinnen und Prüfungsteilnehmern eine rasche und vollständige Erholung 
eintritt.43  

 

Auch dass insgesamt 66,27 % der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 6. Bun-
desweiten Absolvent:innenbefragung des Bundesverbands rechtswissenschaftli-
cher Fachschaften geäußert haben, das rechtswissenschaftliche Studium in seiner 
jetzigen Form insbesondere aufgrund des hohen psychischen Drucks „eher nicht“ 
bzw. „gar nicht“ weiterempfehlen zu wollen (vgl. oben unter 2. a.), vermag einen 
strukturellen Reformbedarf nicht zu belegen. Die Umfrage stand – ohne dass dies 
augenscheinlich kontrolliert wurde – allen Absolventinnen und Absolventen offen, 
die im Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum Ende der Befragung am 30. Septem-
ber 2024 die Aufsichtsarbeiten der staatlichen Pflichtfachprüfung abgelegt hatten, 
unabhängig vom Bestehen oder Nichtbestehen der Prüfung. Teilgenommen haben 
an der Umfrage 1.835 Personen.44 Demgegenüber haben ausweislich der vom 
Bundesamt für Justiz veröffentlichten Statistiken der juristischen Prüfungen45 im 
Prüfungsjahr 2022 bundesweit insgesamt 13.050 Prüflinge an der staatlichen 
Pflichtfachprüfung teilgenommen, im Prüfungsjahr 2023 insgesamt 13.220. Für 
das Prüfungsjahr 2024 liegen noch keine bundesweiten Zahlen vor. Setzt man für 
das Prüfungsjahr 2024 angesichts des Befragungsendes zum 30. September 2024 
geschätzt weitere 9.750 Prüflinge (3/4 x 13.000) an, ergibt sich, dass die Umfrage 
einem Teilnehmerkreis von ca. 36.020 Absolventinnen und Absolventen der staat-
lichen Pflichtfachprüfung offenstand. Bezogen auf diese Zahl haben sich trotz einer 
umfangreichen Bewerbung, auch mit Unterstützung durch die juristischen Fakultä-
ten und die Justizprüfungsämter, letztlich nur ca. 5 % der Absolventinnen und Ab-
solventen überhaupt an der Umfrage beteiligt und nur ca. 3,3 % wollten das Stu-
dium wegen hohen psychischen Drucks nicht weiterempfehlen. Die mit ca. 95 % 
ganz überwiegende Mehrheit der Absolventinnen und Absolventen hat an der Um-
frage nicht teilgenommen. Hinzukommt, dass die Personen, die an der Befragung 
teilnahmen, nicht durch ein zufälliges oder systematisches Stichprobenverfahren 
ausgewählt worden sind, sondern selbst die Entscheidung getroffen haben, zu der 
Stichprobe gehören und etwas mitteilen zu wollen. Diese Selbstselektion führt 
dazu, dass die Stichprobe nicht repräsentativ ist und nur in eingeschränktem Maße 
Rückschlüsse auf die Verlässlichkeit der Ergebnisse zulässt. Die Umfrage erlaubt 

 
43 Die zum Teil aufgestellte Behauptung, dass die Absolventinnen und Absolventen bei Einbezie-
hung auch der zweiten juristischen Staatsprüfung einer „rund drei Jahre“ dauernden Zeit erhöhter 
Belastung ausgesetzt seien (vgl. Interview mit Jessica Hamed, Psychische Belastung im Examen 
– Die Bedeutung der Note wird überschätzt, beck-aktuell vom 2. Mai 2025, https://rsw.beck.de/ak-
tuell/daily/meldung/detail/interview-psychische-belastung-jura-studium-examen-note), ist ange-
sichts dieses Erholungseffekts so nicht zutreffend. 
44 Bundesverband rechtswissenschaftlicher Fachschaften e.V., 6. Bundesweite Absolvent:innen-
befragung, 2025, a.a.O., S. VII, IX. 
45 https://www.bundesjustizamt.de/DE/Service/Justizstatistiken/Justizstatistiken_node.html#An-
kerDokument226630  

https://rsw.beck.de/aktuell/daily/meldung/detail/interview-psychische-belastung-jura-studium-examen-note
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daher keine verallgemeinernde Aussage in dem Sinne, dass das rechtswissen-
schaftliche Studium tiefgreifender Reformen bedarf, um hohen psychischen Druck 
zu vermeiden. Gleichwohl zeigt sie auf, dass die psychische Belastung für Einzelne 
von erheblicher Bedeutung ist; hier können die nachfolgend diskutierten Maßnah-
men Abhilfe schaffen. 

 

Entsprechendes gilt für die Umfrage der Referendariatskommission des Bundes-
verbands rechtswissenschaftlicher Fachschaften, wonach 91,8 % der Teilnehmen-
den im juristischen Vorbereitungsdienst psychischen Druck empfunden hätten und 
daher 57,0 % einen hohen und 26,9 % sogar einen sehr hohen Reformbedarf des 
Vorbereitungsdienstes bejaht hätten (vgl. oben unter 2. a.). Bundesweit standen 
am 1. Januar 2024 insgesamt 16.092 Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferen-
dare in Ausbildung.46 An der – ebenfalls mit erheblichem Aufwand beworbenen – 
Umfrage teilgenommen haben hiervon lediglich 698,47 also ca. 4,3 %. Die Umfrage 
erlaubt daher keine verallgemeinernde Aussage darüber, wie verbreitet oder tief-
greifend psychischer Druck im juristischen Vorbereitungsdienst ist, wobei dennoch 
anerkannt werden kann, dass Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare die-
sen Druck zeitweise erleben. 

 

b. Informationen und Transparenz als Mittel zur Reduzierung der Stressbe-
lastung 

 

Nach Einschätzung des Koordinierungsausschusses, die von Seiten der juristi-
schen Fakultäten und grundsätzlich auch der Studierenden geteilt wurde, können 
Informationen und Transparenz über die Anforderungen des Studiums und der ju-
ristischen Prüfungen einen wesentlichen Beitrag zur Reduzierung des Stressemp-
findens der Studierenden leisten.  

 

Seitens der Justizprüfungsämter wird immer wieder die Erfahrung gemacht, dass 
Studierende unzureichend über die Anforderungen von Studium und Prüfungen 
informiert sind bzw. insoweit unzutreffende Vorstellungen haben. Dieser Befund 
wurde im Rahmen des mit den Vertreterinnen und Vertretern der Studierenden 
geführten Austauschs grundsätzlich auch von diesen bestätigt und als Stressfaktor 
im rechtswissenschaftlichen Studium identifiziert; in diesem Zusammenhang 
wurde von den Vertreterinnen und Vertretern der Studierenden allerdings 

 
46 https://www.bundesjustizamt.de/DE/Service/Justizstatistiken/Justizstatistiken_node.html#An-
kerDokument226630  
47 Referendariatskommission beim Bundesverband rechtswissenschaftlicher Fachschaften e.V., 
Psychischer Druck im juristischen Vorbereitungsdienst, 2025, a.a.O., S. 3.  

https://www.bundesjustizamt.de/DE/Service/Justizstatistiken/Justizstatistiken_node.html#AnkerDokument226630
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umgekehrt auch eine unzureichende Kommunikation und Transparenz seitens der 
Justizprüfungsämter beklagt (vgl. oben unter 2. a.).  

 

Von mehreren Mitgliedern des Koordinierungsausschusses und zum Teil auch den 
angehörten Experten wurde in diesem Zusammenhang berichtet, dass gerade in 
den sozialen Medien nicht selten Gerüchte bzw. falsche Informationen zur Ausbil-
dung und zu den Prüfungen kursierten, die die Studierenden verunsichern und 
psychisch belasten könnten. Entsprechende Gerüchte und Fehlinformationen hat 
es zweifellos auch früher schon gegeben. Die sozialen Medien begünstigen heute 
allerdings eine deutlich schnellere Verbreitung sowie ein gegenseitiges „Sich-
selbst-Angstmachen“. Dies wird offenbar nicht zuletzt auch durch das teilweise be-
obachtete Phänomen begünstigt, dass manche Studierende bei Zweifelsfragen 
nicht mehr bei den „offiziellen“ Stellen, insbesondere den Prüfungsämtern, nach-
fragen, sondern stattdessen versuchen, die benötigten Informationen in den sozi-
alen Medien zu finden. Speziell im rechtswissenschaftlichen Studium dürften 
Stress und Unsicherheit hervorrufende Fehlvorstellungen der Studierenden zu ei-
nem nicht unerheblichen Teil auch auf der Werbung kommerzieller Repetitorien 
beruhen, die – um Kunden zu gewinnen – die Notwendigkeit des „Einpaukens“ von 
Detailwissen und aktuellen Entscheidungen propagieren48 und werbepsycholo-
gisch mit der Angst der Studierenden arbeiten, in der universitären Ausbildung 
nicht genug „zu lernen“ (vgl. oben unter 2. a.).  

 

Von den angehörten Expertinnen und Experten wurde bestätigt, dass Transparenz 
und das Wissen um die tatsächlichen Anforderungen von Studium und Prüfungen 
ein geeignetes Mittel sein können, um Verunsicherungen zu verringern und der 
Stressbelastung der Studierenden entgegenzuwirken. Insoweit sei alles hilfreich, 
was den Studierenden das Gefühl gebe, sich auf das, was auf einen zukomme, 
einstellen zu können und „Kontrolle darüber zu haben“. Wichtig sei hierbei eine 
ehrliche und realistische Kommunikation. Diese müsse gegenüber den Studieren-
den allerdings auch offen und transparent zum Ausdruck bringen, dass die juristi-
schen Staatsprüfungen und die Vorbereitung hierauf durchaus hohe Anforderun-
gen an Selbstdisziplin und Durchhaltevermögen stellten und anstrengend seien, 
ebenso wie es auch im späteren Beruf immer wieder besonders belastende und 
stressige Phasen geben werde. 

 

 
48 So bereits Bericht des Koordinierungsausschusses „Möglichkeiten und Konsequenzen einer 
Bachelor-Master-Struktur anhand unterschiedlicher Modelle einschließlich der berufspraktischen 
Phase unter Berücksichtigung des entwickelten Diskussionsmodells eines Spartenvorbereitungs-
dienstes“ vom 31. März 2011, a.a.O., S. 227; ebenso Chiusi, a.a.O., S. 6. 
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Aus Sicht des Koordinierungsausschusses kommen insbesondere folgende Maß-
nahmen zur Verbesserung der Information der Studierenden und der Transparenz 
in Betracht: 

 

aa. Informationsveranstaltungen der Justizprüfungsämter 

 

Alle Justizprüfungsämter bieten bereits in ihrem jeweiligen Internetauftritt Zusam-
menstellungen der wichtigsten Informationen zu den von ihnen abgenommenen 
Prüfungen an. Einen weitergehenden sinnvollen Beitrag zur Schaffung von Trans-
parenz können darüber hinaus Informationsveranstaltungen der Justizprüfungs-
ämter zu Ablauf, Anforderungen und Ergebnissen der juristischen Staatsprüfungen 
darstellen, wie sie in einigen Ländern in Kooperation mit den juristischen Fakultä-
ten bzw. Fachschaften durchgeführt werden. Durch Vertreterinnen und Vertreter 
der Justizprüfungsämter kann hier – insbesondere wenn sie auch selbst in den 
staatlichen Prüfungen prüfen – den Studierenden „aus erster Hand“ ein Einblick in 
die Realität der Prüfung geboten werden, den kommerzielle Repetitorien in dieser 
Form nicht leisten können. 

 

Um unzutreffenden Gerüchten über die Anforderungen und Ergebnisse der juristi-
schen Staatsprüfungen bzw. entsprechenden Fehlvorstellungen zu begegnen, 
können im Rahmen solcher Informationsveranstaltungen zum einen entspre-
chende statistische Zahlen kommuniziert und diese auch entsprechend eingeord-
net werden. Hierbei kann insbesondere deutlich darauf hingewiesen werden, dass 
die Misserfolgsquote eines Prüfungstermins letztlich keine Aussage darüber trifft, 
wie viele Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungsteilnehmer endgültig in der Prü-
fung scheitern, der Anteil der im Letztversuch endgültig Gescheiterten vielmehr 
deutlich darunter liegt (im Bundesdurchschnitt im einstelligen Prozentbereich, vgl. 
oben unter 2. b.). Dies ist erfahrungsgemäß einigen Studierenden unbekannt. Eine 
entsprechende Aufklärung könnte daher die von Studierenden häufig geäußerte 
Angst vor der „Alles oder nichts“-Situation der juristischen Staatsprüfungen abmil-
dern.  

 

Auch nähere Informationen „aus erster Hand“ zu Ausgestaltung und Ablauf des 
Prüfungsverfahrens können den Studierenden Sicherheit geben und damit die 
Stressbelastung senken. Beiträge in den sozialen Medien zeigen, dass sich nicht 
wenige Studierende auch mit eher nebensächlich erscheinenden „technischen“ 
Details der Prüfungsabläufe intensiv auseinandersetzen und sich insoweit Rat und 
Hilfe im Internet suchen. Dies zeigt, dass auch hierzu ein gewisser Informations-
bedarf bestehen dürfte.  
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Von besonderem Interesse dürfte für die Studierenden naturgemäß sein, was von 
ihnen im Examen erwartet wird und welche Bewertungsmaßstäbe von den Prüfe-
rinnen und Prüfern dort bei der Korrektur der schriftlichen Prüfungsarbeiten und 
der Bewertung der mündlichen Prüfungsleistungen angelegt werden.  

 

In den Juristenausbildungsvorschriften aller Länder finden sich inhaltlich im We-
sentlichen vergleichbare Regelungen, aus denen sich ergibt, dass in den juristi-
schen Staatsprüfungen – anders als dies von kommerziellen Repetitorien häufig 
dargestellt wird – gerade nicht die Abfrage auswendig gelernten Detailwissens zu 
abgelegenen Rechtsproblemen, einzelfallbezogener Rechtsprechung oder Veräs-
telungen wissenschaftlicher Theorien im Vordergrund steht, sondern die Fähigkeit, 
„das Recht mit Verständnis [zu] erfassen und an[zu]wenden“49 bzw. „Überblick 
über das Recht, juristisches Verständnis und Fähigkeit zu methodischem Arbei-
ten“.50 Aufgabe entsprechender Informationsveranstaltungen wäre, darzustellen, 
dass und auf welche Weise diese rechtlichen Vorgaben in der Prüfungspraxis tat-
sächlich „gelebt“ werden und zum Maßstab für die Auswahl und Gestaltung der 
Prüfungsaufgaben durch die hierfür zuständigen Prüfungsorgane sowie für die Be-
wertung der Prüfungsarbeiten und der mündlichen Prüfungsleistungen durch die 
im Examen eingesetzten Prüferinnen und Prüfer gemacht werden.  

 

In diesem Zusammenhang dürfte für die Studierenden insbesondere auch von In-
teresse sein, von welchen Personengruppen die Prüfungsaufgaben erstellt wer-
den, worauf bei der Aufgabenerstellung typischerweise geachtet wird und durch 
wen und auf welche Weise eine Qualitätskontrolle der Aufgabenstellungen erfolgt, 
die sicherstellt, dass es bei der Lösung der Aufgabe im Examen nicht zu ungewoll-
ten Problemen kommt. Thematisiert werden kann hierbei auch, welche Rolle aktu-
eller höchstrichterlicher Rechtsprechung bei der Lösung einer Klausur zukommt 
und dass bei der Bewertung in gleicher Weise honoriert wird, wenn ein Prüfling mit 
eigenständiger überzeugender Argumentation zu einem anderen Ergebnis kommt 
als die den Prüferinnen und Prüfern zur Verfügung gestellten unverbindlichen Lö-
sungshinweise. Weiterhin können Hinweise sowie klausurtaktische Tipps zur Be-
arbeitung von bestimmten typischen Aufgabenstellungen gegeben werden.  

 

In jedem Fall dürften Informationsveranstaltungen, in denen Vertreterinnen und 
Vertreter des Justizprüfungsamtes „ihren“ Studierenden im persönlichen Gespräch 
– unabhängig davon, ob dies im Rahmen einer Präsenzveranstaltung, online oder 
auf andere Weise erfolgt – Rede und Antwort stehen, nach den bisherigen Erfah-
rungen ein probates Mittel sein, um den von Seiten der Studierenden als 

 
49 Vgl. beispielsweise § 16 Abs. 1 Satz 3 BayJAPO, § 2 Abs. 1 Satz 3 NJAG, § 2 Abs. 2 Satz 1 
JAG NRW, § 3 Abs. 1 Satz 3 JAG RP. 
50 Vgl. beispielsweise § 16 Abs. 2 Satz 2 BayJAPO; ähnlich auch § 7 Abs. 2 Satz 2 JAPro BW. 
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Stressfaktor geschilderten „Abstand“ zwischen den Studierenden und dem oftmals 
als „unpersönliche“ Behörde wahrgenommenen Justizprüfungsamt (vgl. oben un-
ter 2. a)) zu verringern und auf diese Weise auch etwa bestehendes Misstrauen 
der Studierenden gegenüber dem Justizprüfungsamt abzubauen.  

 

bb. Zugang zu Originalexamensklausuren  

 

Der Deutsche Juristen-Fakultätentag hat sich in seinem Beschluss 2025/III vom 
4. Juli 202551 dafür ausgesprochen, dass im Interesse der Transparenz die Aufga-
bentexte und Lösungshinweise von Examensklausuren vergangener Prüfungster-
mine den rechtswissenschaftlichen Fakultäten spätestens ein Jahr nach dem Klau-
surtermin zur Verwendung in der Examensvorbereitung zugeleitet werden sollten. 
Weiter sollten die Aufgabentexte und Lösungshinweise auf einer Plattform veröf-
fentlicht werden, soweit sich die Verfasser damit einverstanden erklärt haben.  

 

Die Beschäftigung mit Original-Prüfungsaufgaben vergangener Prüfungstermine 
ist in besonderem Maße geeignet, den Studierenden einen realistischen Einblick 
in die Anforderungen und den Schwierigkeitsgrad der juristischen Staatsprüfungen 
zu geben. In den meisten Ländern ist es daher bereits ständige Praxis, dass die 
Aufgabentexte und Lösungshinweise der in der staatlichen Pflichtfachprüfung ver-
wendeten Prüfungsaufgaben nach Abschluss der Prüfung den juristischen Fakul-
täten zur Verwendung in der universitären Examensvorbereitung zur Verfügung 
gestellt werden; unterschiedlich ist der Zeitpunkt der Zurverfügungstellung. Die 
Prüfungsaufgaben werden von den an den juristischen Fakultäten Lehrenden im 
Rahmen der universitären Repetitorien bzw. Klausurenkurse verwendet. Dies er-
möglicht es den juristischen Fakultäten, in ihren Examensvorbereitungsveranstal-
tungen „aus erster Hand“ einen Einblick in Inhalte, Themenstellungen und Anfor-
derungen der staatlichen Pflichtfachprüfung zu geben, was in besonderem Maße 
zur Transparenz beitragen kann. Hierbei sollte nicht nur die inhaltliche Lösung der 
Prüfungsaufgaben im Mittelpunkt stehen. Entsprechend dem Beschluss des Deut-
schen Juristen-Fakultätentags 2025/III vom 4. Juli 202552 können die Examens-
klausurenkurse auch der Erläuterung der Korrekturmaßstäbe im Examen dienen, 
was beispielsweise durch Live-Korrekturen, bei denen die Korrektur einer Klausur 
unmittelbar vor den Studierenden erfolgt, oder die Veröffentlichung bewerteter 
Klausuren mit den jeweiligen Bewertungsbegründungen erfolgen könnte.  

 

Eine zentrale Veröffentlichung der Aufgabentexte und Lösungshinweise von Prü-
fungsaufgaben der juristischen Staatsprüfungen im Internet erfolgt dagegen in den 

 
51 https://djft.de/wp-content/uploads/2025/12/DJFT-2025.III-5.pdf  
52 a.a.O.  

https://djft.de/wp-content/uploads/2025/12/DJFT-2025.III-5.pdf


Seite 26 von 61 

meisten Ländern nicht.53 Der Koordinierungsausschuss hält eine solche auch nicht 
für zwingend erforderlich. Zum einen steht es den Erstellerinnen und Erstellern der 
Prüfungsaufgaben regelmäßig nach Ablauf einer gewissen Sperrfrist, in der die 
Aufgaben exklusiv der universitären Ausbildung zur Verfügung stehen, frei, die 
Aufgaben einschließlich der Lösungshinweise selbst zu veröffentlichen, wovon 
nicht selten Gebrauch gemacht wird. So werden beispielsweise die meisten öffent-
lich-rechtlichen Aufgaben der staatlichen Pflichtfachprüfung in Bayern und Sach-
sen in den Bayerischen Verwaltungsblättern (BayVBl.) bzw. Sächsischen Verwal-
tungsblättern (SächsVBl.) veröffentlicht. Zudem werden viele Original-Prüfungs-
aufgaben früherer Examenstermine in juristischen Ausbildungszeitschriften (z.B. 
JuS, JA) sowie in Lehrbüchern in Form von Fallsammlungen veröffentlicht. Zum 
anderen werden, wie vorstehend ausgeführt, in den meisten Ländern die Original-
Prüfungsaufgaben ohnehin den juristischen Fakultäten zur Verwendung in der uni-
versitären Lehre zur Verfügung gestellt. Die Besprechung der Aufgaben im univer-
sitären Unterricht ist besonders geeignet, den Studierenden ein realistisches Bild 
davon zu vermitteln, welcher Umfang und welche Tiefe der Lösung in der Prüfung 
erwartet wird. Demgegenüber birgt eine unkommentierte Veröffentlichung von Lö-
sungshinweisen die Gefahr, dass diese von Studierenden als verbindliche Vorga-
ben für die Leistungsanforderungen im Examen missverstanden werden können. 
Die Lösungshinweise bzw. Prüfervermerke der Aufgaben der juristischen Staats-
prüfungen enthalten jedoch häufig nicht nur die Darstellung eines Lösungswegs, 
der von einem durchschnittlichen Prüfling in der begrenzten Bearbeitungszeit von 
fünf Stunden erwartet werden kann, sondern darüber hinausgehend der Gleich-
mäßigkeit der Bewertung sowie der Arbeitserleichterung der Prüferinnen und Prü-
fer dienende zusätzliche Hinweise auf abweichende Lösungsmöglichkeiten sowie 
vertiefende Angaben zu Rechtsprechung und Literatur. Hierauf sollte bei einer Ver-
öffentlichung stets deutlich hingewiesen werden.  

 

cc. Transparenz der Bewertung universitärer Klausuren 

 

Wie oben unter 2. a. dargestellt, wurde von den Studierenden ebenfalls als Stress-
faktor angesprochen, dass im Rahmen der Bewertung universitärer Klausuren kein 
ausreichendes individuelles Feedback erfolge, anhand dessen die Studierenden 
ihre im Studium gemachten Fortschritte einschätzen könnten. Allgemeingültige Er-
kenntnisse über den Umfang und die Ausführlichkeit der Begründung der Bewer-
tung von im Rahmen des Studiums angefertigten Übungsklausuren liegen dem 
Koordinierungsausschuss zwar nicht vor. Die entsprechenden 

 
53 In Bayern werden durch den Landesstudierendenrat Rechtswissenschaft Bayern mit Unterstüt-
zung des Landesjustizprüfungsamtes unter https://lsrr-bayern.de/examensklausuren/ die Aufga-
bentexte und Lösungshinweise früherer Aufgaben – nach Ablauf der Verwendung an den Univer-
sitäten – veröffentlicht, soweit die jeweiligen Aufgabenersteller als Urheber dem zugestimmt ha-
ben. 

https://lsrr-bayern.de/examensklausuren/
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Bewertungsbegründungen dürften jedoch regelmäßig weniger ausführlich sein als 
Bewertungsbegründungen im Staatsexamen. Ein ausführliches und aussagekräf-
tiges Feedback zu den individuellen Vorzügen und Mängeln der jeweiligen Klau-
suren dürfte es den Studierenden sicherlich erleichtern, ihren aktuellen Leistungs-
stand besser einschätzen zu können und an erkannten Schwächen zu arbeiten. 
Jedenfalls sollte besonderes Augenmerk auf aussagekräftige Besprechungen der 
zurückgegebenen Klausuren gelegt werden. Umgekehrt ist freilich auch die Bereit-
schaft auf Seiten der Studierenden erforderlich, diese Klausurbesprechungen zu 
besuchen.  

 

dd. Offene Kommunikation der Anforderungen des rechtswissenschaftli-
chen Studiums an Studieninteressentinnen und -interessenten 

 

Sinnvoll erscheint dem Koordinierungsausschuss unter Transparenzgesichtspunk-
ten schließlich auch, dass Studieninteressentinnen und -interessenten bereits früh-
zeitig vor der Aufnahme des Studiums der Rechtswissenschaft offen kommuniziert 
wird, dass dieses nicht unerhebliche Anforderungen an Selbstdisziplin, Durchhal-
tevermögen, die Fähigkeit zum logischen Denken und analytischen Vorgehen so-
wie die Fähigkeit, sich klar und präzise auszudrücken, stellt. Nach einer Studie des 
Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) zu den 
Ursachen des Studienabbruchs im rechtswissenschaftlichen Studium vom Sep-
tember 2017 hat gerade eine erfolgreiche Bewältigung des Studieneinstiegs we-
sentlichen Einfluss auf das Gelingen des Hochschulstudiums. Studienanfängerin-
nen und Studienanfänger, die schon in den ersten Semestern die Leistungsanfor-
derungen, die an sie gestellt werden, nicht erfüllen können, fühlen sich schon am 
Anfang des Studiums vom fachlichen Niveau überfordert und haben ein höheres 
Risiko des Studienabbruchs.54 Dabei sind Studienanfängerinnen und Studienan-
fänger im Studiengang Rechtswissenschaft über wesentliche Studienaspekte wie 
die erforderlichen Vorkenntnisse, die persönliche Studieneignung, die Studienbe-
dingungen, Leistungsanforderungen und fachliche Studieninhalte schlechter infor-
miert als im universitären Durchschnitt.55 Ausreichend transparente Informationen 
hierüber56 könnten einen Beitrag leisten, dass Interessentinnen und Interessenten, 
die sich nicht zutrauen, diese Anforderungen zu erfüllen, von vornherein ein ande-
res Studienfach wählen, wodurch Überforderung und Enttäuschungen vermieden 
werden können. Dazu könnten für das rechtswissenschaftliche Studium aussage-
fähige Aufnahmetests oder Online-Self-Assessment-Tests beitragen, die die Stu-
dieninteressentinnen und -interessenten vor Beginn eines Jurastudiums absolvie-
ren müssen bzw. sollen.  

 
54 Heublein/Hutzsch/Kracke/Schneider, a.a.O., S. 36 f. 
55 Heublein/Hutzsch/Kracke/Schneider, a.a.O., S. 40 f., 47. 
56 Zu möglichen konkreten Maßnahmen vgl. näher Heublein/Hutzsch/Kracke/Schneider, a.a.O., 
S. 88 f. 
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c. Maßnahmen zur Verbesserung der Resilienz der Studierenden 

 

aa. Resilienz und Resilienzstärkung 

 

Unter Resilienz wird die Fähigkeit zur Aufrechterhaltung oder schnellen Rückge-
winnung psychischer Gesundheit während oder nach Stressbelastung verstan-
den,57 also die psychische Widerstandsfähigkeit, Krisen, Stress und Rückschläge 
zu bewältigen und gestärkt daraus hervorzugehen, indem man sich anpasst, an-
statt dauerhaft geschädigt zu werden. Sie ist eine Mischung aus angeborenen Fak-
toren und erlernten Fähigkeiten. Das Modell der „sieben Säulen der Resilienz“58 
veranschaulicht, welche Einstellungen und Ressourcen dazu beitragen können, 
die persönliche Resilienz zu trainieren und zu stärken: 

 

 Optimismus: Die Überzeugung, dass Krisen vorübergehen und sich Dinge 
zum Guten wenden können, ohne dabei die Realität aus den Augen zu verlie-
ren. 

 Akzeptanz: Die Fähigkeit, unveränderbare Situationen oder Verluste anzuneh-
men, anstatt gegen sie anzukämpfen, um Energie für Lösungen frei zu machen. 

 Lösungsorientierung: Der Fokus liegt nicht auf dem Problem („Warum pas-
siert mir das?“), sondern auf möglichen Wegen und Handlungsoptionen („Was 
kann ich jetzt tun?“). 

 Die Opferrolle verlassen: Die Erkenntnis, dass man selbst Einfluss auf sein 
Leben hat (Selbstwirksamkeit) und nicht nur passives Opfer der Umstände ist. 

 Verantwortung übernehmen: Die Bereitschaft, für das eigene Handeln und 
die eigenen Entscheidungen einzustehen. 

 Netzwerkorientierung: Der Aufbau und die Pflege von stabilen sozialen Kon-
takten, die in schwierigen Zeiten Unterstützung und Rückhalt bieten. 

 Zukunftsplanung: Das Setzen (realistischer) konkreter Ziele und das aktive 
Gestalten der eigenen Zukunft, anstatt nur auf Ereignisse zu reagieren. 

 

Resilienz kann zum einen durch Verhaltensprävention, also das Trainieren indivi-
dueller Stressbewältigungskompetenzen und psychischer Ressourcen, gestärkt 
werden.59 Daneben treten Maßnahmen der Verhältnisprävention, also 

 
57 Vgl. Lieb/Rigotti/Schäfer, Forschung & Lehre 1/25, S. 37; Giglberger/Peter/Wüst, a.a.O., S. 5. 
58 Vgl. hierzu z.B. https://achtsamkeit.vigo.de/grundlagen/lesen/sieben-saeulen-resilienz.html; 
https://www.aok.de/pk/magazin/koerper-psyche/psychologie/die-7-saeulen-der-resilienz/.  
59 Vgl. Lieb/Rigotti/Schäfer, Forschung & Lehre 1/25, S. 39. 

https://achtsamkeit.vigo.de/grundlagen/lesen/sieben-saeulen-resilienz.html
https://www.aok.de/pk/magazin/koerper-psyche/psychologie/die-7-saeulen-der-resilienz/
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Maßnahmen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen der ausgeübten Tätig-
keit wie der Gestaltung des Arbeitsplatzes und der Arbeitsbedingungen60 bzw. all-
gemein Veränderungen des Lebensumfelds bzw. des Settings mit dem Ziel der 
Ermöglichung einer gesundheitsförderlichen Lebensführung. 

 

bb. Maßnahmen zur Resilienzsteigerung durch Verhaltensprävention 

 

Seitens der vom Koordinierungsausschuss angehörten Expertinnen und Experten 
wurde einhellig bestätigt, dass Resilienzstrategien grundsätzlich erlernt werden 
können. Resilienz stelle allerdings keine statische Eigenschaft des Menschen dar 
wie etwa die Augenfarbe, sondern müsse fortwährend trainiert werden. Es gebe 
eine ganze Reihe von Methoden zur Resilienzsteigerung, deren Effektivität wis-
senschaftlich nachgewiesen sei. Hierunter fielen zielgruppenspezifische Informa-
tion, Bildung, Intervention und Aufklärung, die den Betroffenen zu gesundheitsför-
derlichem Verhalten motivierten.  

 

Entsprechende Angebote einer professionellen Unterstützung bei Leistungs- bzw. 
Prüfungsdruck im Studium sind bereits an mehreren Universitäten etabliert,61 bei-
spielsweise in Gestalt von Beratungsangeboten oder Workshops der Psychosozi-
alen bzw. Psychotherapeutischen Beratungsstellen der Universitäten Osnabrück62 
oder Marburg,63 speziell auf das rechtswissenschaftliche Studium und die Vorbe-
reitung auf die staatliche Pflichtfachprüfung zugeschnittenen Workshops an den 
Universitäten Augsburg,64 Bayreuth,65 Köln66 oder Konstanz67 sowie auch spezi-
ellen Angeboten für Studierende, die die Prüfung erstmals nicht bestanden ha-
ben.68 Allerdings wird berichtet, dass diese Angebote bei den Studierenden nicht 
immer hinreichend bekannt sind bzw. nicht von allen Betroffenen tatsächlich in An-
spruch genommen werden.  

 

 
60 Vgl. Lieb/Rigotti/Schäfer, Forschung & Lehre 1/25, S. 39. 
61 Vgl. Giglberger/Peter/Wüst, a.a.O., S. 25; Chiusi, a.a.O., S. 5 Fußnote 15. 
62 https://www.studentenwerk-osnabrueck.de/de/beratung/psychologische-beratung.html  
63 https://www.uni-marburg.de/de/studium/service/zas/study-skills-termine/wise-25-26/stress-und-
stressbewaeltigung  
64 https://digicampus.uni-augsburg.de/send-
file.php?type=0&file_id=f7a4730a0e82527a3e56783dee714b29&file_name=Flyer_Fit+und+ohne+
Angst+ins+Examen_WS21.pdf  
65 https://www.recht-und-wirtschaft.uni-bayreuth.de/de/Aktuelles/2024/Workshopreihe-_Mental-ge-
sund-durchs-Jurastudium_/index.html  
66 https://jura.uni-koeln.de/studium/studierende/unterstuetzung-in-herausfordernden-situatio-
nen/veranstaltung-lernen-bis-zum-umfallen  
67 https://www.jura.uni-konstanz.de/examinatorium/aktuelles/details/veranstaltungshinweis-stress-
kompetenzen-fuer-die-examensvorbereitung-psychologische-grundlagen-und-praktische-uebun-
gen/  
68 Vgl. Chiusi, a.a.O., S. 5 Fußnote 16.  

https://www.studentenwerk-osnabrueck.de/de/beratung/psychologische-beratung.html
https://www.uni-marburg.de/de/studium/service/zas/study-skills-termine/wise-25-26/stress-und-stressbewaeltigung
https://www.uni-marburg.de/de/studium/service/zas/study-skills-termine/wise-25-26/stress-und-stressbewaeltigung
https://digicampus.uni-augsburg.de/sendfile.php?type=0&file_id=f7a4730a0e82527a3e56783dee714b29&file_name=Flyer_Fit+und+ohne+Angst+ins+Examen_WS21.pdf
https://digicampus.uni-augsburg.de/sendfile.php?type=0&file_id=f7a4730a0e82527a3e56783dee714b29&file_name=Flyer_Fit+und+ohne+Angst+ins+Examen_WS21.pdf
https://digicampus.uni-augsburg.de/sendfile.php?type=0&file_id=f7a4730a0e82527a3e56783dee714b29&file_name=Flyer_Fit+und+ohne+Angst+ins+Examen_WS21.pdf
https://www.recht-und-wirtschaft.uni-bayreuth.de/de/Aktuelles/2024/Workshopreihe-_Mental-gesund-durchs-Jurastudium_/index.html
https://www.recht-und-wirtschaft.uni-bayreuth.de/de/Aktuelles/2024/Workshopreihe-_Mental-gesund-durchs-Jurastudium_/index.html
https://jura.uni-koeln.de/studium/studierende/unterstuetzung-in-herausfordernden-situationen/veranstaltung-lernen-bis-zum-umfallen
https://jura.uni-koeln.de/studium/studierende/unterstuetzung-in-herausfordernden-situationen/veranstaltung-lernen-bis-zum-umfallen
https://www.jura.uni-konstanz.de/examinatorium/aktuelles/details/veranstaltungshinweis-stresskompetenzen-fuer-die-examensvorbereitung-psychologische-grundlagen-und-praktische-uebungen/
https://www.jura.uni-konstanz.de/examinatorium/aktuelles/details/veranstaltungshinweis-stresskompetenzen-fuer-die-examensvorbereitung-psychologische-grundlagen-und-praktische-uebungen/
https://www.jura.uni-konstanz.de/examinatorium/aktuelles/details/veranstaltungshinweis-stresskompetenzen-fuer-die-examensvorbereitung-psychologische-grundlagen-und-praktische-uebungen/
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Der Koordinierungsausschuss hat sich im Rahmen seiner Untersuchung beispiel-
haft über zwei besonders intensive Projekte zur Steigerung der Resilienz von Stu-
dierenden informiert, die im Folgenden kurz dargestellt werden sollen: 

 

(1) Angebot zur Stärkung der Resilienz für Studierende der Rechtswissen-
schaft an der Universität Freiburg 

 

An der Universität Freiburg besteht ein speziell auf die Bedürfnisse von Studieren-
den der Rechtswissenschaft zugeschnittenes Angebot zur Entwicklung von Stra-
tegien, die die psychische Widerstandskraft und Anpassungsfähigkeit trainieren. 
Ausgangspunkt für das Projekt war ein zunächst für Studierende der Medizin auf-
gelegtes Programm, von dem einige Teilbereiche in angepasster Form übernom-
men wurden. Das Angebot richtet sich an Studierende der Rechtswissenschaft in 
zwei unterschiedlichen Studienphasen, und zwar zum einen an Studienanfänge-
rinnen und Studienanfänger und zum anderen an Studierende, die sich im Univer-
sitätsrepetitorium auf die staatliche Pflichtfachprüfung vorbereiten. Es besteht aus 
einer Kombination verschiedener Module. In einem ersten Modul erfolgt die Ver-
mittlung von Wissen über Stress und Resilienz sowie die Bereitstellung einer „Tool-
box“ von Methoden zur Stressbewältigung, die durch die Studierenden selbst an-
gewandt werden können. Daneben werden fortlaufende Coaching-Gruppen ange-
boten. Abgerundet wird das Angebot durch Akzeptanz- und Achtsamkeitstraining. 
Es wurde von einer sehr guten Resonanz der Studierenden berichtet. Eine Evalu-
ation des Projekts habe positive Effekte der entwickelten Strategien und eine deut-
liche Verbesserung des Wohlbefindens der Studierenden eindeutig wissenschaft-
lich belegt.  

 

(2) Projekt „Gesund studieren in Rheinland-Pfalz“ 

 

Im Zeitraum von August 2023 bis Frühjahr 2025 führte das Leibniz-Institut für Resi-
lienzforschung, Mainz, im Auftrag des rheinland-pfälzischen Ministeriums für Wis-
senschaft und Gesundheit das Projekt „Gesund studieren in Rheinland-Pfalz“ 
durch.69 Ziel des Projekts war die Integration niedrigschwelliger und nachhaltiger 
Resilienzfördermaßnahmen in den Studienalltag, die den Studierenden den Um-
gang mit stressvollen Lebensereignissen und Belastungen im Studium erleichtern 
sollten. Teilgenommen haben 12 rheinland-pfälzische Hochschulen. Im Rahmen 
des Projekts wurden 48 Angebote in sehr unterschiedlichen Angebotsformaten (In-
formationsstände, innovative Tools und Materialien, Resilienzscreening, 

 
69 Nähere Informationen zu den Projektinhalten und Materialien für Studierende sind unter https://lir-
mainz.de/gesundstudieren veröffentlicht.  

https://lir-mainz.de/gesundstudieren
https://lir-mainz.de/gesundstudieren


Seite 31 von 61 

Impulsvorträge, Resilienztrainings, Minicoachings, Resilienztage und Dialogrun-
den) durchgeführt. An diesen haben insgesamt 1.790 Studierende teilgenommen.  

 

Berichtet wurde hierzu, dass sich sowohl die Studierenden als auch die Beteiligten 
aus dem Hochschulbereich mit den Angeboten sehr zufrieden gezeigt und sich mit 
großer Mehrheit für eine Projektfortsetzung ausgesprochen hätten. Dies bestätige, 
dass Bedarf an entsprechenden Maßnahmen zur Resilienzförderung an den Uni-
versitäten bestehe. Als gut geeignet hätten sich im Rahmen des Projekts nied-
rigschwellige und leicht zugängliche Angebote erwiesen, mit denen die Studieren-
den frühzeitig für Resilienz und mentale Gesundheit sensibilisiert würden, z.B. in-
teraktive Informationsstände bei Großveranstaltungen (z.B. Ersti-Tagen), die Teil-
nahme an Gesundheitstagen oder Podiumsdiskussionen. Um eine hohe Akzep-
tanz und Teilnahme zu erreichen, sei eine Integration in den Studienalltag sinnvoll 
(z.B. die Einbindung der Präventionsangebote in die Curricula, eine gezielte An-
sprache der Fachbereiche, eine Integration in Forschungsprojekte). Die Angebote 
müssten belastungs- und bedürfnisangepasst sein. Um zielgruppenspezifische 
Angebote zu entwickeln, sollten zunächst die spezifischen Belastungen und Be-
dürfnisse erhoben werden. Auch sollten spezielle Angebote für Multiplikatoren ent-
wickelt werden, die zur Erweiterung der Reichweite und Wissensverbreitung ein-
gesetzt werden könnten. Auch müsse auf die Entwicklung standortspezifischer An-
gebote geachtet werden; so sei für kleinere Standorte besonders wichtig, auch 
Online-Coachings und offene Sprechstunden anzubieten. Wichtig sei eine breite 
Bewerbung, insbesondere auch hochschulintern, sowie, dass hochschulinterne 
Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner zur Verfügung stünden.  

 

cc. Schaffung eines resilienzförderlichen Studienumfelds 

 

Zur Stärkung der Resilienz der Studierenden kann im Sinne der Verhältnispräven-
tion auch eine Verbesserung der Rahmenbedingungen an den Universitäten bei-
tragen.  

 

Einen nicht zu unterschätzenden resilienzfördernden Faktor stellt nach Einschät-
zung der befragten Expertinnen und Experten das Erleben von Zugehörigkeit zum 
gewählten Studienfach bzw. zur Fakultät dar. Umgekehrt kann mangelnde Fach-
identifikation, also das Fehlen eines persönlichen Bezugs zur Materie des Studi-
ums, das Risiko eines Studienabbruchs deutlich erhöhen.70 Maßnahmen, die der 
Stärkung des Zugehörigkeitsgefühls bzw. der Identifikation der Studierenden mit 

 
70 Heublein/Hutzsch/Kracke/Schneider, a.a.O., S. 54 ff., 87.  
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der Hochschule und dem Studienfach dienen, erscheinen daher in jedem Fall sinn-
voll und erstrebenswert.  

 

Die Entwicklung eines Zugehörigkeitsgefühls funktioniert häufig über die Identifi-
kation mit Vorbildern. An der Universität kommt eine solche Vorbildrolle naturge-
mäß in erster Linie den Lehrenden, insbesondere den Professorinnen und Profes-
soren zu. Allerdings hat die bereits oben erwähnte Untersuchung des Deutschen 
Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung aus dem Jahr 2017 erge-
ben, dass gerade im rechtswissenschaftlichen Studium eine große Distanz zwi-
schen Lehrenden und Studierenden besteht und Kontakte zwischen Lehrenden 
und Studierenden relativ gering entwickelt sind.71 Häufig wurde im Rahmen der 
Umfrage berichtet, dass die Sprechstunden der Lehrenden nur sehr selten aufge-
sucht wurden.72 Die Umfrage kommt daher zu dem Ergebnis, dass zur Weiterent-
wicklung des Verhältnisses zwischen Studierenden und Lehrenden ein Paradig-
menwechsel in der Lehrkultur in Richtung auf Lehrveranstaltungen erforderlich sei, 
in denen es regelmäßig zum unmittelbaren Austausch zwischen Studierenden und 
Lehrenden komme.73 Dies könnte auch einen Beitrag zur Schaffung eines 
resilienzförderlichen Studienumfelds leisten. 

 

Besonders wichtig erscheint in diesem Zusammenhang auch, dass sich alle Leh-
renden bewusst machen, dass die Studierenden unter erheblichem Leistungs-
druck stehen und gerade demotivierende Äußerungen von Hochschullehrerinnen 
und Hochschullehrern Stress erhöhen und der Entwicklung eines Zugehörigkeits-
gefühls entgegenwirken.74 Eine solche Sensibilisierung sollte möglichst alle an den 
juristischen Fakultäten Lehrenden erreichen. Nach Einschätzung der befragten Ex-
perten ließe sich eine solche flächendeckende Sensibilisierung von Lehrenden 
zum Thema Stress/Resilienz erfahrungsgemäß gut durch entsprechende Online-
Schulungen erreichen. 

 

Eine Vorbildrolle kann daneben auch Studierenden in höheren Semestern zukom-
men, die Studienanfänger „an die Hand nehmen“ und ihnen anhand ihrer eigenen 
Erfahrungen Tipps zur Bewältigung des Studieneinstiegs geben können. Diese 
könnten nach den Erfahrungen im Projekt „Gesund studieren in Rheinland-Pfalz“ 
im Rahmen von durch die Universitäten angebotenen Multiplikatorenschulungen 
als sog. „Resilienzbotschafter“ ausgebildet werden, die an die Studienanfänger 
u.a. Resilienzstrategien weitergeben könnten, mit denen sie selbst gute Erfahrun-
gen gemacht haben. Ebenfalls könnten sie im Rahmen von Veranstaltungen 

 
71 Heublein/Hutzsch/Kracke/Schneider, a.a.O., S. 51 f., 57. 
72 Heublein/Hutzsch/Kracke/Schneider, a.a.O., S. 51 f. 
73 Heublein/Hutzsch/Kracke/Schneider, a.a.O., S. 91. 
74 So auch Chiusi, a.a.O., S. 5. 
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darüber berichten, wie sie mit selbst erlebten schwierigen Situationen im Verlauf 
des Studiums, etwa dem Nichtbestehen von Prüfungen, umgegangen sind, um den 
Studienanfängern das Bewusstsein zu vermitteln, dass auch derartige Situationen 
bewältigt werden können; derartige Veranstaltungen könnten beispielsweise auch 
von den Fachschaften organisiert werden.  

 

Zur Reduzierung des Stressempfindens kann auch eine Offenheit für die Schaf-
fung einer stressmindernden Atmosphäre bzw. „Unternehmenskultur“ an den Uni-
versitäten beitragen. Dies kann zum einen beinhalten, dass Stellen der Universi-
tätsverwaltung, mit denen die Studierenden in Berührung kommen, aber selbstver-
ständlich auch Lehrkräfte sensibilisiert werden, mit diesen einen offenen und wert-
schätzenden Kontakt auf Augenhöhe zu pflegen. Zum anderen kann eine solche 
Atmosphäre durch den Auf- und Ausbau von Strukturen gefördert werden, die den 
Studierenden niedrigschwellig mit Rat und Informationen zur Verfügung stehen, 
wie beispielsweise Studienberatungs- und Coaching-Angebote bzw. offene 
Sprechstunden. Der Verbesserung des Studienklimas und des Zugehörigkeitsge-
fühls dienen können aber auch Gemeinschaftsaktionen von Fakultät und Fach-
schaften wie z.B. gemeinsame Sommerfeste oder Weihnachtsfeiern bzw. auch 
Veranstaltungen, die nicht unmittelbar von der Universität organisiert werden. 

 

dd. Schlussfolgerungen 

 

Aus Sicht des Koordinierungsausschusses sollte die Stärkung der Resilienz der 
Studierenden als ein fester Bestandteil eines effektiven Studienerfolgsmanage-
ments der Universitäten begriffen werden.  

 

Durch die Einrichtung von Angeboten zur individuellen Resilienzsteigerung (vgl. 
oben unter bb.) könnten die Universitäten Studierende der Rechtswissenschaften 
dabei unterstützen, Stressbelastung und Leistungsdruck im Studium besser stand-
zuhalten. Wünschenswert wäre daher, wenn entsprechende Angebote, wie sie an 
einigen Universitäten bereits etabliert sind (s.o.), künftig weitere Verbreitung fin-
den. Allerdings dürfte die Einrichtung solcher Angebote für die juristischen Fakul-
täten alleine ohne interdisziplinäre Unterstützung durch andere Fachbereiche, ins-
besondere im Bereich der Psychologie bzw. Psychotherapie, kaum zu leisten sein. 
Auch steht die Möglichkeit der Einrichtung entsprechender Angebote unter dem 
Vorbehalt ausreichender personeller und finanzieller Ressourcen.  

 

Eine Unterstützung der Studierenden bei der Bewältigung von Stress und der Ent-
wicklung von Resilienz kann allerdings auch dadurch erfolgen, dass durch die Uni-
versitäten – beispielsweise zusammengefasst auf einer zentralen Website der 
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Universität – Informationen über am Studienort bereits bestehende interne wie ex-
terne Hilfsangebote für Resilienz und mentale Gesundheit oder aber auch entspre-
chende digitale Tools wie Apps und Plattformen75 bekannt gemacht würden. Hier-
durch könnten voraussichtlich mit nicht allzu hohem Aufwand kurzfristige Verbes-
serungen erreicht werden. An einigen Universitäten existieren zudem auch studen-
tische Initiativen, die Studierenden in Zeiten besonderer Stressbelastung zur Seite 
stehen, etwa die Initiative „Kopfsache – Ausgeglichen durchs Jurastudium“ an der 
Universität Passau,76 die nach Möglichkeit durch die Universitäten gefördert und 
unterstützt werden sollten.  

 

Daneben kommt auch der Schaffung eines resilienzförderlichen Studienumfelds 
durch die Universitäten (vgl. oben unter cc.), in dem Zugehörigkeitsgefühl und 
Fachidentifikation der Studierenden gestärkt werden, ein offener und wertschät-
zender Kontakt auf Augenhöhe selbstverständlich ist und Strukturen unterstützt 
werden, die den Studierenden niedrigschwellig mit Rat und Informationen zur Ver-
fügung stehen, eine erhebliche Bedeutung zu. Derartige Maßnahmen dürften zu 
einem nicht unerheblichen Teil keine nennenswerten zusätzlichen Mittel erfordern, 
aber eine entsprechende Sensibilität und Bereitschaft aller an der Universität Leh-
renden sowie auch des Verwaltungspersonals voraussetzen.  

 

d. Die Rolle der Studierendenvertretungen für das Stressempfinden der Stu-
dierenden 

 

Studierendenvertretungen der Rechtswissenschaften können durch eine verant-
wortungsvolle und reflektierte Kommunikation dazu beitragen, dass sich Studie-
rende im Umgang mit Belastungen im Studium und Examensvorbereitung unter-
stützt fühlen. So zeigt beispielsweise die 6. Bundesweite Absolvent:innenbefra-
gung des Bundesverbands rechtswissenschaftlicher Fachschaften, dass der Anteil 
der Befragten, die das Jurastudium nicht weiterempfehlen würden, zwischen 2022 
und 2024 von 43,93% auf 66,27% gestiegen ist, obwohl fachlich keine Verschär-
fung der Anforderungen stattgefunden hat. Eine ausgewogene und lösungsorien-
tierte Kommunikation innerhalb der Fachschaften kann helfen, die Erfahrungen der 
Studierenden realistisch einzuordnen, Studierende zu stärken und ein unterstüt-
zendes Lernumfeld zu fördern.   

 
75 Z.B. die Coaching-App fiveways (https://www.fiveways.app/), das Online-Portal “me@JGU – 
mental fit durchs Studium“ an der Universität Mainz (https://www.pbs.uni-mainz.de/online-bera-
tung/online-portal-mejgu-mental-fit-durchs-studium/) oder die Online-Plattform zur Resilienzförde-
rung resiLIR (https://www.resilir.eu/).  
76 https://www.jura.uni-passau.de/studium/kopfsache-ausgeglichen-durchs-jurastudium  

https://www.fiveways.app/
https://www.pbs.uni-mainz.de/online-beratung/online-portal-mejgu-mental-fit-durchs-studium/
https://www.pbs.uni-mainz.de/online-beratung/online-portal-mejgu-mental-fit-durchs-studium/
https://www.resilir.eu/
https://www.jura.uni-passau.de/studium/kopfsache-ausgeglichen-durchs-jurastudium
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III. Methodenkompetenz und weitere Qualifikationen 

 

1. Einleitung 

 

Die hohe Bedeutung von methodischen Kompetenzen, die Juristinnen und Juristen 
befähigen, auch an bisher unbekannte rechtliche Problemstellungen heranzuge-
hen und für diese tragfähige Lösungen zu entwickeln, ist unbestritten.77 Es herrscht 
daher Einigkeit, dass die Ausübung der juristischen Berufe neben breiten und so-
liden Kenntnissen in den grundlegenden Kerngebieten des Rechts juristisches 
Verständnis, Methodenkompetenz sowie die Fähigkeit, auch komplexe Sachver-
halte zu erfassen und zu verarbeiten sowie mit vertretbaren und abgewogenen 
Wertungen zu einer sachgerechten Lösung zu kommen, erfordert.78  

 

Welche Fähigkeiten in Studium und Referendariat vermittelt und in den beiden 
Staatsexamina geprüft werden sollten sowie welche Kompetenzen erst im Laufe 
der Berufsausübung erworben werden müssen, muss stetig überprüft werden.79 
Mit gutem Grund darf allerdings davon ausgegangen werden, dass die Bedeutung 
grundlegender Methodenbeherrschung künftig sogar noch zunimmt, da sich die 
„Halbwertszeit“ juristischen Wissens infolge immer schnellerer Rechtsänderungen, 
insbesondere auf europäischer Ebene, zunehmend verringert. 80 

 

Über die spezifisch juristischen Methodenkompetenzen hinaus bilden bestimmte 
Qualifikationen notwendige Voraussetzungen oder nützliche Ergänzungen für die 
zukünftige juristische Tätigkeit. Hierzu hat der Koordinierungsausschuss als Auf-
gabe herausgestellt, dass es im Rahmen der fachübergreifenden Kompetenz- und 
Qualitätsanforderungen wichtig ist abzuwägen, welche Kompetenzen bereits in der 
Ausbildung vermittelt werden können – ggf. fakultativ – und welche erst bei der 
Berufsausübung gebraucht und erworben werden sollten.81 Zusätzliche Ausbil-
dungsangebote in Schlüsselkompetenzen oder bei interdisziplinären Angeboten 
dürfen nicht zu Lasten der fachlichen Inhalte gehen.  

 

 
77 Bericht des Koordinierungsausschusses „Möglichkeiten und Konsequenzen einer Bachelor-Mas-
ter-Struktur anhand unterschiedlicher Modelle einschließlich der berufspraktischen Phase unter Be-
rücksichtigung des entwickelten Diskussionsmodells eines Spartenvorbereitungsdienstes“ vom 31. 
März 2011. https://www.justiz.nrw.de/JM/justizpol_themen/juristenausbildung/archiv/bologna_pro-
zess/bericht2011/bericht2011.pdf, S. 156 ff. 
78 Bericht 2024, S. 75. 
79 Bericht 2024, S. 76/77. 
80 Bericht 2024, S. 89/90. 
81 Bericht 2024, S. 78/79. 

https://www.justiz.nrw.de/JM/justizpol_themen/juristenausbildung/archiv/bologna_prozess/bericht2011/bericht2011.pdf
https://www.justiz.nrw.de/JM/justizpol_themen/juristenausbildung/archiv/bologna_prozess/bericht2011/bericht2011.pdf
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Der Koordinierungsausschuss hat sich daher auch zu diesem Themenkomplex in 
den Austausch mit Vertreterinnen und Vertretern der juristischen Fakultäten und 
den Studierenden begeben und Überlegungen dazu angestellt, welche Methoden 
zu welchem Zeitpunkt vermittelt werden sollten. Auch hierzu wurde externer Sach-
verstand hinzugezogen. Herr Professor Dr. Julian Krüper, Ruhr-Universität Bo-
chum, hat seine Ansätze zur Methodik und Didaktik vorgestellt und diskutiert. 

 

2. Spezifische Methodenkompetenz in der juristischen Ausbildung 

 

a. Begrifflichkeit 

 

Spricht man von spezifischer Methodenkompetenz in der juristischen Ausbildung, 
wird unter diesem Begriff nicht nur die klassische juristische Methodenlehre ver-
standen. Weitere allgemeine Kompetenzen wie Argumentationstechnik, struktu-
riertes und wissenschaftliches Arbeiten werden als wichtige Kernkompetenzen an-
gesehen, deren Erlernen für einen erfolgreichen juristischen Abschluss Vorausset-
zung ist. Diese Begrifflichkeit wurde daher für den weiteren Austausch zugrunde 
gelegt. 

 

b. Arten der Methodenkompetenz 

 

Klassische juristische Methodenkompetenz umfasst verschiedene Aspekte. Sie er-
möglicht nicht nur, Gesetze zu interpretieren und anzuwenden, sondern auch die 
Gesetze zu entwickeln. Sie betrifft daher einerseits den Bereich der Gesetzge-
bungslehre und Lehrmethoden zur Vermittlung der Rechtswissenschaft.  

 

Innerhalb der Juristenausbildung steht für die Lernenden aber andererseits die Me-
thode der Rechtsanwendung und der rechtswissenschaftlichen Arbeit im Zentrum. 
Die Beherrschung der juristischen Methodik in dem so verstandenen Sinne ist das 
Handwerkszeug, um auf Probleme eine Antwort zu geben. Letztlich dient sie dazu, 
den Rechtsbindungswillen zu verwirklichen und stellt damit die Bindung der Recht-
sprechung an die Legislative sicher (Artikel 20 Abs. 3 GG).  

 

Auch wenn die Juristenausbildungsgesetze der Länder anders als im Pflichtstoff-
katalog der Prüfungsgegenstände auf eine Definition des Begriffs der Methodik im 
Sinne der Methode der Rechtsanwendung und rechtswissenschaftlichen Arbeit 
verzichten, wird die Beherrschung der Methodik doch als Bestandteil der Prüfung 
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angesehen82 und als Pflichtstoff des Studiums bundesgesetzlich vorgegeben83. 
Methodisches Lernen erweist sich nur dann als sinnvoll, wenn zugleich Kenntnisse 
der Methodenlehre als Methode der Rechtsanwendung bestehen.84 

 

Folgende Methoden sind erforderlich, um einen konkreten Sachverhalt aufgrund 
der bestehenden Rechtsordnung zu beurteilen und damit den Herausforderungen 
der beruflichen Praxis gewachsen zu sein: 

 

 Klassische Auslegungslehre  

 Lehre von Argumentationstypen 

 Kritische Reflexion  

 Gesetze der Logik 

 Relationstechnik als Umgang mit unterschiedlichen Darstellungen 

 Gutachtenstil als Denkstil 

 Rechtsfortbildung. 

 

Eine volljuristische Ausbildung kann sich nicht auf die fachspezifischen Methoden 
beschränken. Unerlässlich ist vor allem im Studium der Rückgriff auf die allgemei-
nen klassischen Methoden der Wissenschaft. Hierzu gehören: 

 

 Umgang mit Quellen und Hilfsmitteln  

 Schriftsprachliche Kompetenz  

 Kritische Reflexion dieser Quellen  

 

Einen Zusammenhang zwischen dem Erlernen dieser spezifischen juristischen 
und wissenschaftlichen Methoden und dem Erfolg in der staatlichen Pflichtfachprü-
fung bestätigt auch – unbeschadet der hier bestehenden Bedenken gegen die Re-
präsentanz einer derartigen Erhebung85 – das Ergebnis der statistischen Auswer-
tung der 5. bundesweiten Absolvent:Innenbefragung des Bundesverbandes 

 
82 Vgl. § 2 Absatz 2 Satz 1 JAG NRW. 
83 § 5a Absatz 2 Satz 3 DRiG. 
84 Vgl. Bericht des Koordinierungsausschusses zur Juristenausbildung 2016, Teilbericht „Harmoni-
sierung des Pflichtstoffs, https://www.justiz.nrw.de/sites/default/files/imported/files/2016-11/KOA-
Bericht_November_2016.pdf, S. 29. 
85 Vgl. oben unter II. 3. a). 

https://www.justiz.nrw.de/sites/default/files/imported/files/2016-11/KOA-Bericht_November_2016.pdf
https://www.justiz.nrw.de/sites/default/files/imported/files/2016-11/KOA-Bericht_November_2016.pdf
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rechtswissenschaftlicher Fachschaften im Jahre 202286. Danach erreichten 
49,74% der an der Studie beteiligten Personen ein Prädikat in der staatlichen 
Pflichtfachprüfung, die an vier unterschiedlichen Veranstaltungen zu diesen Me-
thoden teilgenommen hatten, während nur 24,69% derjenigen, die keine Veran-
staltungen zur Methodik besucht hatten, ein solches Ergebnis erzielten. 

 

Es verwundert daher nicht, dass die stärkere Verankerung dieser Fähigkeiten in 
der juristischen Ausbildung verlangt wird.87 

 

c. Vermittlung 

 

Grundsätzlich ist die deutsche Juristenausbildung, in der von Beginn an die Lösung 
von Fällen im Mittelpunkt steht, in besonderem Maße geeignet, den Absolventin-
nen und Absolventen methodische Fähigkeiten und Kompetenzen zu vermitteln, 
weil hier anders als in anderen Ländern nicht die Wiedergabe auswendig gelernten 
Einzelfallwissens im Vordergrund steht. Gleichwohl erscheint es wünschenswert, 
die Konzentration der Ausbildung auf die Vermittlung von Methodenkompetenz 
weiter zu stärken.  

 

In der Regel ist keine dieser Methoden zu Beginn eines juristischen Studiums den 
Studienanfängerinnen und Studienanfängern geläufig. Spezielle Veranstaltungen 
zu Methodenfragen können zwar einen umfassenden Gesamteindruck vermitteln. 
Sie kommen aber vielfach zu früh, um angemessen verstanden zu werden. Ein 
entscheidender Nachteil solcher Veranstaltungen besteht in der fehlenden Integra-
tion in fachliche Veranstaltungen. Damit fehlt es an der Vermittlung des Verständ-
nisses des Ziels jeder Methodik in der konkreten Rechtsanwendung.  

 

Praktisch wird vor allem in vorlesungsbegleitenden Arbeitsgemeinschaften eine 
Form der Methodik vermittelt und zwar um die Aufsichtsarbeiten erfolgreich zu be-
wältigen. Hier steht allerdings oft der Gutachtenstil als Form der Darstellung und 

 
86 Bundesverband rechtswissenschaftlicher Fachschaften, https://bundesfachschaft.de/wp-con-
tent/uploads/2025/05/Fuenfte-bundesweite-AbsolventInnenbefragung-2022.pdf, S. 14. 
87 Beschluss des Deutschen Juristen-Fakultätentages vom Juni 2025 (DJFT 2025/II): „Der Deut-
sche Juristen-Fakultätentag empfiehlt, auch vor dem Hintergrund der gemeinsamen Beratungen 
mit den Justizprüfungsämtern und der Bundesfachschaft in der Arbeitsgruppe „Juristin und Jurist 
der Zukunft“, eine Stärkung von Methodenkompetenz und Systemverständnis als juristische Kern-
kompetenzen, während des gesamten Studiums. Verantwortungsvolles juristisches Wirken im 
Rechtsstaat braucht das juristische Handwerkszeug. Dies gilt insbesondere auch angesichts der 
Herausforderungen von KI. Die methodischen Fähigkeiten vermitteln Sicherheit und Selbstbe-
wusstsein für die Lösung auch des unbekannten Falls und können Prüfungsängsten entgegenwir-
ken.“ 

https://bundesfachschaft.de/wp-content/uploads/2025/05/Fuenfte-bundesweite-AbsolventInnenbefragung-2022.pdf
https://bundesfachschaft.de/wp-content/uploads/2025/05/Fuenfte-bundesweite-AbsolventInnenbefragung-2022.pdf
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nicht als Denkstil im Mittelpunkt. Vorlesungen in dogmatischen Fächern themati-
sieren mit unterschiedlichen Anteilen Methodenfragen. Diese stehen indes nicht 
im Vordergrund. Von Studierenden wird das oft als nicht klausurrelevant und damit 
als unerheblich wahrgenommen. 

 

Curricular bieten sich verschiedene Ansätze an, um die Methodenkompetenz der 
Studierenden zu stärken. Dabei sollte die Vermittlung zu unterschiedlichen Zeit-
punkten ansetzen und nicht punktuell erfolgen, sondern ständig wiederholend nä-
hergebracht werden (zyklische Wiederholung).  

 

So sollte Methodenbewusstsein bereits im Grundstudium in den dogmatischen Fä-
chern gezielter als bislang angelegt werden, um dieses im Hauptstudium nach der 
Zwischenprüfung und ggfls. in der konkreten Examensvorbereitung systematisch 
zu erarbeiten. 

 

Die begleitenden Arbeitsgemeinschaften könnten stärker als bislang für ein ange-
messenes Methodenverständnis genutzt werden. Dies könnte durch zentral an der 
Methodenlehre orientierte Fälle und Unterlagen konzipiert sowie durch eine ent-
sprechende Schulung der Arbeitsgemeinschaftsleitungen umgesetzt werden.  

 

Die universitären Aufsichtsarbeiten könnten in der Aufgabenstellung noch weniger 
auf rein reproduziertes Wissen, sondern verstärkt auf die Beherrschung der Me-
thodik ausgerichtet werden.  

 

Von diesen Überlegungen ausgehend ließen sich die verschiedenen juristischen 
Methoden zu folgenden Zeitpunkten vermitteln: 

 

Fachspezifische juristische Methoden 

Methode Vermittlung/Ziel  Zeitpunkt 

klassische Auslegungs-
lehre 

Rechtsanwendung und Interpreta-
tion 

durchgehend (keine ge-
sonderten Veranstaltun-
gen) 

Lehre von Argumentati-
onstypen  

 durchgehend (Fallspezifi-
kum) 

kritische Reflexion  Hinterfragen der gefundenen Er-
gebnisse bei der rein technischen 
Rechtsanwendung 

durchgehend (keine ge-
sonderten Veranstaltun-
gen) 
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Gesetze der Logik Deduktion/evtl. auch Analogie und 
erweiternde Interpretation 

durchgehend 

Relationstechnik als 
Umgang mit unter-
schiedlichen Darstel-
lungen 

Bedeutung Beweis/Tatsachenbe-
hauptung/Rechtsansicht 

Mitte/Endphase Studium 
(ZPO-Vorlesung?)/Vorbe-
reitungsdienst 

Denkstil Bedeutung des Gutachtens/Abgren-
zung reiner Sprachstil 

von Beginn an/Arbeitsge-
meinschaften 

Rechtsfortbildung nur als Ausnahme von der Geset-
zesbindung und Gewaltenteilung 

in Einzelvorlesungen 

Allgemeine Wissenschaftliche Methoden 

Umgang mit Quellen 
und Hilfsmitteln 

vor allem digitale Hilfsmittel/kritische 
Wertung gefundener Ergebnisse/am 
Ende muss Ergebnis reflektiert wer-
den 

zyklische Wiederholung, 
ggfls. rein technische Ein-
führung zu Beginn des 
Studiums (vgl. Nutzung 
der Bibliothek) 

schriftsprachliche Kom-
petenz 

Werkzeug/Grundvoraussetzung, 
Frage der Schlüsselqualifikation 

evtl. vor dem eigentlichen 
Studium (Vorkurse?) 

Rechtsvergleichung dient eher Fortentwicklung des 
Rechts 

optional, evtl. Schwer-
punktstudium 

 

d. Prüfung  

 

Sowohl in den Klausuren als auch in der mündlichen Prüfung können Struktur- und 
Methodenkenntnisse abgeprüft werden. Die Aufnahme der Grundlagenbezüge in 
den Pflichtstoff erscheint deshalb unentbehrlich. Sie ist überdies auch wegen der 
bundesrechtlichen Vorgabe88 geboten.  

 

Bei der Auswahl von Prüfungsarbeiten sollte verstärkt darauf geachtet werden, 
dass nicht die Wiedergabe von Detailwissen abgefragt, sondern verstärkt Metho-
denkompetenz abgeprüft wird, wie dies in den Juristenausbildungsgesetzen bzw. 
Juristenausbildungsverordnungen der Länder vorgesehen ist. Für die Auswahl des 
Prüfungsstoffs sollte auch das Kriterium der Praxisrelevanz hinter dem der Metho-
dik und Exemplarität zurückbleiben.  

 

Grundsätzlich bleibt die Lösung von Rechtsfällen die Standardprüfungsaufgabe in 
dem schriftlichen Teil.  

 
88 §§ 5a Abs. 2 Satz 3, 5d Abs. 2 Satz 1 DRiG. 
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Überlegenswert ist es, studienbegleitend formative Prüfungen einzuführen, in de-
nen Begriffswissen, Gutachtenkompetenz und Aufbaufragen unabhängig von Fall-
lösungen abgeprüft werden, z.B. Bewertung von Gerichtsurteilen, allgemeine ju-
ristische Fragestellungen oder AGB-Prüfungen. Noch weitergehend wäre es, prak-
tische Methodenklausuren als Prüfungsformate zu entwickeln, in welchen metho-
denbezogen Falllösungen und Lösungsstrategien entwickelt werden. Mangels bis-
lang bestehender Erfahrungen müssten diese erst niederschwellig studienbeglei-
ten erprobt werden. 

 

e. Auswirkungen auf den Pflichtstoffkatalog 

 

Das Lernen kann nur exemplarisch erfolgen. Jeder reglementierte juristische Beruf 
erfordert die Einarbeitung in neue Rechtsgebiete, die nicht Gegenstand der Aus-
bildung gewesen sind. In den meisten Ländern ist der Pflichtstoffkatalog für die 
staatliche Pflichtfachprüfung und die zweite juristische Staatsprüfung dezidiert ge-
regelt und unterliegt einer ständigen Evaluierung.89 Die Auswahl orientiert sich im 
Wesentlichen an der Eignung für exemplarisches Lernen und Praxisrelevanz. 

 

Um sich ständig in neue Gebiete einarbeiten zu können, bedarf es der Beherr-
schung der Methodik. Daher ist bei der Auswahl des Pflichtstoffs nicht in erster 
Linie auf die aktuelle Praxisrelevanz zu schauen, sondern stets die Eignung im 
Hinblick auf methodisches Lehren und Lernen zu überprüfen und hieran primär die 
Auswahl zu messen. Nach diesen Kriterien wurde auch der vom Koordinierungs-
ausschuss in seinen Berichten zu Harmonisierungsmöglichkeiten für die juristi-
schen Prüfungen aus den Jahren 2016 und 2017 zur Harmonisierung und Begren-
zung des Pflichtfachstoffs vorgeschlagene „Muster-Stoffkatalog“ entwickelt.90  

 

3. Schlüsselqualifikationen 

 

a. Grundlagen/ Begriff 

 

Neben diesen spezifisch juristischen Methoden und daraus resultierenden Kern-
kompetenzen sieht das Deutsche Richtergesetz sogenannte Schlüsselqualifikati-
onen vor. Genannt werden Verhandlungsmanagement, Gesprächsführung, 

 
89 Bericht des Koordinierungsausschusses zur Juristenausbildung 2016, Teilbericht „Harmonisie-
rung des Pflichtstoffs“, a.a.O. 
90 Vgl. Bericht 2016, S. 9; Bericht 2017, S. 13. 
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Rhetorik, Streitschlichtung, Mediation, Vernehmungslehre und Kommunikationsfä-
higkeit.91  

 

Unter dem Begriff „Schlüsselqualifikation“ wird eine grundlegende Kenntnis oder 
Fähigkeit verstanden, die nicht spezifisch der juristischen Fachqualifikation (Fach-
wissen oder Methoden) zugeordnet werden kann, aber für die Ausübung der meis-
ten reglementierten juristischen Berufe eine notwendige Kompetenz bildet. 

 

b. Meinungsbild zur Bedeutung  

 

Von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Befragung des Bundesverbandes 
rechtswissenschaftlicher Fachschaften wird – unbeschadet der hier bestehenden 
Bedenken gegen die Repräsentanz der Erhebung92 – die Notwendigkeit des Er-
werbs von Schlüsselqualifikationen gemischt beurteilt: Während rund 33 % diesen 
für eher entbehrlich ansehen, halten gut 29 % die Vermittlung für wichtig bis sehr 
wichtig.93 

 

Die Befragung des Koordinierungsausschusses hat ebenfalls ein gemischtes Bild 
ergeben. Zum Teil gab es Stimmen, die die Vermittlung dieser Form der Schlüs-
selqualifikationen im Rahmen der Ausbildung noch weiter ausgebaut sehen wol-
len, insbesondere im Vorbereitungsdienst. In erster Linie wird hier die verstärkte 
Vermittlung von rhetorischen und sprachlichen Kompetenzen sowie von Kommu-
nikationsfähigkeit als besonders wichtig hervorgehoben, daneben werden bei-
spielsweise die Vermittlung von Verhandlungsmanagement/Verhandlungsführung, 
Schlichtung und Mediation, Kooperationsfähigkeit sowie der Fähigkeit zu Teamar-
beit genannt. Zum Teil finden sich aber auch Gegenäußerungen, die davor war-
nen, die Ausbildung insoweit zu überfrachten; die Vermittlung von Soft Skills dürfe 
insbesondere auch nicht zu Lasten der fachlichen Inhalte gehen. Vielmehr sei dies 
erst im Rahmen der späteren beruflichen Tätigkeit im Wege der Fortbildung zu 
vermitteln.94 

  

 
91 § 5a Absatz 3 Satz 1 DRiG, aber auch im Landesrecht: exemplarisch: § 7 Absatz 2 Satz 1 JAG 
NRW.  
92 Vgl. oben unter II. 3. a). 
93 Bundesverband rechtswissenschaftlicher Fachschaften, https://bundesfachschaft.de/wp-con-
tent/uploads/2025/05/Fuenfte-bundesweite-AbsolventInnenbefragung-2022.pdf, S. 6. 
94 Bericht des Koordinierungsausschusses „Juristin und Jurist der Zukunft“, a.a.O., S. 91. 

https://bundesfachschaft.de/wp-content/uploads/2025/05/Fuenfte-bundesweite-AbsolventInnenbefragung-2022.pdf
https://bundesfachschaft.de/wp-content/uploads/2025/05/Fuenfte-bundesweite-AbsolventInnenbefragung-2022.pdf
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c. Empfehlung 

 

Bei der Entscheidung für die Integration einer Schlüsselqualifikation in die Ausbil-
dung ist zu berücksichtigen, dass die volljuristische Ausbildung auf eine Berufsfä-
higkeit und keine Berufsfertigkeit abzielt. Deswegen können integraler Bestandteil 
der Ausbildung nur solche Schlüsselqualifikationen sein, die in aller Regel notwen-
diger Bestandteil in der beruflichen Tätigkeit sind. Weitere Schlüsselqualifikationen 
müssen der berufsspezifischen Fortbildung vorbehalten bleiben.  

 

Bei dem gesetzlichen Katalog handelt es sich nicht um eine abschließende Auf-
zählung erforderlicher Qualifikationen; genannt sind vielmehr die Kompetenzen, 
die den Studierenden zu vermitteln sind, sollen sie eine den heutigen Anforderun-
gen entsprechende Ausbildung erhalten. Die genannten Schlüsselqualifikationen 
gehen über rein juristische Fertigkeiten hinaus und runden den Ausbildungsinhalt 
durch interdisziplinäre Fertigkeiten ab.95  

 

Von diesem Ansatz ausgehend sind die Schlüsselqualifikationen folgendermaßen 
zu bewerten: 

 

aa. Verhandlungsmanagement  

 

Der Begriff Verhandlungsmanagement ist sowohl strategisch als auch organisato-
risch zu verstehen. Dementsprechend sollte diese Schlüsselqualifikation einerseits 
die Fähigkeit umfassen, bestimmte Positionen in die Verhandlung einzubringen 
und ggfls. durchzusetzen (strategisch). Auf der anderen Seite umfasst diese Qua-
lifikation die Gestaltung des äußeren Rahmens einschließlich eines sinnvollen 
Zeitmanagements (organisatorisch). 

So verstanden ist diese Qualifikation unverzichtbare Grundlage für die Ausübung 
sämtlicher reglementierter juristischer Berufe.  

Eine Vermittlung gehört indes nicht in das Studium, sondern ist zu Recht traditio-
neller Bestandteil des juristischen Vorbereitungsdienstes als praktischer Teil der 
Ausbildung. 

  

 
95 Vgl. BT-Drucksache 14/7176, Seite 11. 
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bb. Gesprächsführung  

 

Die Qualifikation der Gesprächsführung ist Teil des Verhandlungsmanagements. 
Konkret können darunter die Leitung oder gar Moderation eines Gremiums oder 
einer Sitzung fallen. Auch wenn dies kaum prüfbar ist, muss es vermittelt werden.  

 

Aber auch diese Qualifikation eignet sich nicht für die theoretische Ausbildung im 
Studium, sondern sollte Teil der praktischen Ausbildung im Vorbereitungsdienst 
sein, auch wenn derzeit § 5a Absatz 3 Satz 1 Deutsches Richtergesetz dies dem 
Studium zurechnet. 

 

cc. Rhetorik  

 

Unter Rhetorik ist die mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit zu verstehen. 
Das beinhaltet eine Darstellung mit einer Überzeugungskraft, was wiederum eine 
adressatengerechte Sprache erfordert. Diese Qualifikation ist Grundvorausset-
zung für die reglementierten juristischen Berufe. Sie sollte auch bereits während 
des Studiums vermittelt werden, bestenfalls in kleinen Gruppen (Seminare). 

 

dd. Streitschlichtung 

 

Die nicht streitige Beilegung von Konflikten wird in den reglementierten juristischen 
Berufen erwartet. Das Führen von Verhandlungen und der Abschluss von Verglei-
chen sollte daher als Schlüsselqualifikation in der Ausbildung enthalten sein. Aller-
dings kann sich dies nur auf die Grundlagen und rechtlichen Rahmenbedingungen 
beschränken. 

 

ee. Mediation 

 

Die Mediation stellt eine besondere Form der Streitschlichtung dar, deren aus-
drückliche Benennung als Schlüsselqualifikation der anwaltsorientierten Ausbil-
dung dienen sollte. Letztlich wird sie gesetzlich durch den Begriff der Streitschlich-
tung schon erfasst. Heute setzt die professionelle Ausübung einer Mediation eine 
besondere Weiter-/Ausbildung mit einer Zertifizierung voraus. Professionelle Me-
diationen werden nicht zwingend durch Angehörige reglementierter juristischer Be-
rufe ausgeübt. Es handelt sich daher inzwischen um ein eigenständiges Berufsbild. 
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Die Mediation kann keine eigenständige Schlüsselqualifikation bilden, auch ihre 
exemplarische Erwähnung im Gesetz ist entbehrlich.  

 

ff. Vernehmungslehre 

 

In den meisten reglementierten juristischen Berufen ist das Beherrschen der Ver-
nehmungstechniken (Befragungen) eine notwendige Schlüsselqualifikation. Hier 
gilt aber, dass diese Fähigkeit am besten durch praktische Anwendung im Vorbe-
reitungsdienst vermittelt wird, so z.B. bei Beweisaufnahmen in der Zivilstation oder 
Anklagevertretungen. Besondere Probleme bestehen vor allem bei der Verneh-
mung kindlicher Zeugen oder von Opfern. Diese speziellen Bereiche allerdings 
sind (optionalen) Fortbildungen der Berufsträgerinnen und Berufsträger vorzube-
halten, da die Thematik hoch speziell ist und in der Praxis nur einen kleinen Teil 
der Juristinnen und Juristen betrifft. 

 

gg. Kommunikationsfähigkeit 

 

Kommunikationsfähigkeit ist eine unabdingbare Voraussetzung in allen reglemen-
tierten juristischen Berufen und damit notwendig eine Schlüsselqualifikation. Diese 
sollte in Studium und Vorbereitungsdienst durch ständige Einübung gestärkt wer-
den. 

 

hh. Nicht im Bundesrecht verankerte Schlüsselqualifikationen 

 

Die derzeitige gesetzliche Aufzählung ist nicht abschließend zu verstehen.96 Über 
die gesetzlich normierten Schlüsselqualifikationen hinaus ist vor allem die Sozial-
kompetenz zu diskutieren, die in allen reglementierten juristischen Berufen von ho-
her Bedeutung ist. Der Bericht des Koordinierungsausschusses aus dem Jahr 
2024 konstatiert, dass von vielen Interviewten in besonderem Maße die Sozial-
kompetenz als notwendige Voraussetzung einer erfolgreichen Berufstätigkeit ge-
nannt wird; das betreffe insbesondere die Bereitschaft und Fähigkeit, mit Men-
schen umzugehen.97 

 

In allen juristischen Berufen werden Empathiefähigkeit und die Bereitschaft, sich 
mit den Geschichten von Menschen auseinanderzusetzen, benötigt, denn 

 
96 Vgl. BT-Drucksache 14/7176, Seite 11. 
97 Bericht 2024, S. 79. 
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Juristinnen und Juristen haben regelmäßig mit Menschen zu tun, die ein Problem 
haben und Hilfe suchen.  

Die Vermittlung beider Fähigkeiten erfordert Formate, die einen Perspektivwechsel 
ermöglichen. Gleichzeitig würden solche Formate die Kommunikationsfähigkeit 
verbessern.  

 

ii. Schlüsselqualifikationen als Prüfungsgegenstand 

 

Vom Ausgangspunkt her gilt: Was Gegenstand der Ausbildung ist, soll grundsätz-
lich auch geprüft werden: Geprüft wird, was gelehrt wird. Allerdings lässt sich die 
Beherrschung der Schlüsselkompetenzen nur begrenzt abprüfen, so dass die Prü-
fungen bislang de facto auf den fachlichen Bereich beschränkt bleiben. Eine Er-
weiterung durch andere Prüfungsformate kann zunächst im universitären Bereich 
erprobt werden.  

 

4. Zusatzqualifikationen 

 

Weiterer Bestandteil des Studiums können darüber hinaus Zusatzqualifikationen 
sein. 

 

a. Begriff 

 

Unter diesem Begriff wird eine Kenntnis oder Fähigkeit verstanden, die über die 
spezifische juristische Fachqualifikation hinausgeht und keine notwendige Bedin-
gung für die Ausübung der meisten reglementierten juristischen Berufe ist. 

 

b. Ausgangslage und Meinungsbild zur Bedeutung  

 

Gesetzlich vorgesehen ist bundesrechtlich nur die Fremdsprachenausbildung,98 
landesrechtlich werden zum Teil weitere Gegenstände des Studiums erwähnt.99 
Die Fremdsprachenqualifikation ist durch den erfolgreichen Besuch einer fremd-
sprachigen rechtswissenschaftlichen Veranstaltung oder eines rechtswissen-
schaftlich ausgerichteten Sprachkurses nachzuweisen.  

 
98 § 5a Absatz 2 Satz 2 DRiG. 
99 In Nordrhein-Westfalen: z.B. Psychologie, politische Wissenschaft und Soziologie oder etwa 
Bilanzkunde und Buchhaltung (§ 7 Absatz 2 Satz 3 und 4 JAG).  



Seite 47 von 61 

Ausweislich der 5. Befragung des Bundesverbandes rechtswissenschaftlicher 
Fachschaften konnten – unbeschadet der hier bestehenden Bedenken gegen die 
Repräsentanz einer derartigen Erhebung100 – gut 25 % aller Befragten ihre Kom-
petenzen im Bereich der Fremdsprachen ausbauen. Übrige zusätzliche Qualifika-
tionen wie etwa im Bereich der Psychologie, Wirtschafts- oder Sozialwissenschaf-
ten oder Geschichte wurden nur von bis zu 10% der Befragten erworben.101 Ent-
sprechend gemischt fällt auch die Einschätzung der Sinnhaftigkeit der Anreiche-
rung des Studiums um die Zusatzqualifikationen aus. Knapp ein Drittel der Befrag-
ten hält sie zumindest für eher überflüssig. Gut 30 % der Befragten schätzten diese 
zusätzlichen Elemente des Studiums für eher sinnvoll ein. Von Berufstragenden 
wird demgegenüber wiederholt beklagt, die spätere berufliche Tätigkeit erfordere 
nicht nur juristische Qualifikationen, sondern darüberhinausgehende, namentlich 
die Beherrschung lebendiger Fremdsprachen sowie Verständnis und Kenntnis 
wirtschaftlicher Zusammenhänge. 102 

 

c. Empfehlung 

 

Zwar erfordert der heutige Arbeitsmarkt Kräfte, die nicht nur das juristische Hand-
werkszeug beherrschen. Andererseits ist bei der Aufnahme einer solchen Qualifi-
kation in die juristische Ausbildung noch stärker als bei den Schlüsselqualifikatio-
nen zu berücksichtigen, dass das klassische juristische Studium bereits heute als 
sehr umfangreich angesehen wird und die Aufnahme weiterer Qualifikationen die 
Studierbarkeit erschwert oder gar fast unmöglich macht. Die Aufnahme einer sol-
chen Qualifikation bedarf daher einer besonderen Rechtfertigung.  

 

aa. Fremdsprachenkenntnisse 

 

Kenntnisse einer Fremdsprache mögen zwar in vielen reglementierten juristischen 
Berufen nicht zwingend notwendig sein, jedoch ist die Fremdsprachenausbildung 
auch Kennzeichen der internationalen Ausrichtung der deutschen juristischen 
Ausbildung. Ein Verzicht auf diese Zusatzqualifikation setzte ein Zeichen in eine 
nicht gewollte Richtung, nämlich die internationale Ausrichtung des Studiums zu-
rückzufahren.  

Es bietet sich allerdings an, die Fremdsprachenqualifikation stärker mit juristischen 
Inhalten zu verzahnen, beispielsweise Fachvorlesungen in englischer Sprache zu 

 
100 Vgl. oben unter II. 3. a). 
101 Bundesverband rechtswissenschaftlicher Fachschaften, https://bundesfachschaft.de/wp-con-
tent/uploads/2025/05/Fuenfte-bundesweite-AbsolventInnenbefragung-2022.pdf, S. 9, 10. 
102 Bericht des Koordinierungsausschusses „Juristin und Jurist der Zukunft“, a.a.O., S. 91/92. 

https://bundesfachschaft.de/wp-content/uploads/2025/05/Fuenfte-bundesweite-AbsolventInnenbefragung-2022.pdf
https://bundesfachschaft.de/wp-content/uploads/2025/05/Fuenfte-bundesweite-AbsolventInnenbefragung-2022.pdf
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halten. Überdies ist es in jedem Fall förderungswürdig, Austauschprogramme tat-
sächlich und rechtlich zu unterstützen.  

 

bb. Digitalisierung 

 

Die berufsspezifische notwendige Kompetenz in den reglementierten juristischen 
Berufen beschränkt sich vordergründig auf die Anwendung von zur Verfügung ge-
stellter Software. Vor diesem Hintergrund sind Kenntnisse zur Programmierung 
oder Informatik nicht erforderlich. 

 

Eine weitergehende Digitalkompetenz, nämlich das Verständnis vom Recht der 
Digitalisierung und das Verstehen von digitalen Abläufen einschließlich spezifi-
scher KI-Anwendungen sind schon begrifflich Teil der juristisch fachlichen Qualifi-
kation. In welchem Umfang dies sinnvoll erscheint, bedarf einer isolierten Betrach-
tung. Hierzu wird ein gesonderter Bericht erstellt werden.  

 

cc. Psychologie 

 

Die Aufnahme von psychologischen Kenntnissen als Zusatzqualifikation ist nicht 
angezeigt. Abgesehen davon, dass es sich um ein eigenständiges Studium mit 
einem eigenen Berufsbild handelt, ist dieses Gebiet zu umfassend, als dass es 
sinnvoll ergänzend eingebracht werden kann. 

 

dd. Ökonomie 

 

Auch Fragestellungen der Ökonomie sollten allenfalls optional in Einzelveranstal-
tungen angeboten werden. Es handelt sich um ein eigenes, umfassendes Gebiet, 
das kaum als Annex im rechtswissenschaftlichen Studium gelehrt werden kann. 

 

ee. Umgang mit Medien und Öffentlichkeit 

 

Dieser Bereich betrifft nur einen kleinen Teil der reglementierten Berufe. Ein An-
gebot sollte allenfalls optional ausgestaltet sein. 
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d. Prüfung  

 

Das Prüfen von Zusatzqualifikationen kann in den juristischen Abschlussprüfungen 
im Pflichtfachbereich keinen Schwerpunkt bilden. Allerdings erscheint es ange-
zeigt, den Nachweis des Erwerbs solcher Qualifikationen als Zulassungsvoraus-
setzung auszugestalten. Daneben kann sich die Schwerpunktbereichsprüfung 
dazu anbieten, diese Qualifikationen abzuprüfen.  

 

5. Zusammenfassende Ergebnisse 

 

 Die klassische Methodenkompetenz sollte in der universitären Ausbildung 
eine zentrale Rolle spielen. Die Methodik sollte indes nicht isoliert gelehrt 
werden, sondern in Form einer zyklischen Wiederholung an geeigneten 
Beispielen immer wieder dargelegt und erläutert werden. Eine Integration 
in die Vorlesungen zu Fachthemen bietet sich hierzu an.    

 Dementsprechend sollte bei der Bestimmung des Pflichtstoffs in der staat-
lichen Pflichtfachprüfung nicht die aktuelle Praxisrelevanz die zentrale Rolle 
spielen. Die Stoffauswahl hat sich vor allem an der Eignung für ein metho-
disches Lehren und Lernen zu orientieren, wie es auch schon in den Jahren 
2016 und 2017 seitens des Koordinierungsausschusses dargelegt 
wurde.103 

 Über die im Katalog des § 5a Absatz 3 Satz 1 Deutsches Richtergesetz 
enthaltenen Schlüsselqualifikationen hinaus sollte die Beherrschung weite-
rer nicht verlangt werden. Die Vermittlung der dortigen Qualifikationen sollte 
überwiegend im juristischen Vorbereitungsdienst geschehen. Aus sprachli-
cher Sicht könnten einige Schlüsselqualifikationen gestrichen werden.  

 Die Aufnahme weiterer Zusatzqualifikationen in die juristische Ausbildung 
würde dazu führen, dass das klassische juristische Studium, das bereits 
heute als sehr umfangreich angesehen wird, überfrachtet und die Studier-
barkeit erschwert würde. Von ihr sollte abgesehen werden. 

 Bei den schriftlichen Prüfungsformaten sollte weiterhin die Prüfung von 
Rechtsfällen den Standard bilden. Andere Formate sollten zunächst auf uni-
versitärer Ebene erprobt werden.  

 Die Schlüsselqualifikationen sollten nicht eigenständig geprüft werden. 

  

 
103 Vgl. Bericht 2016, S. 9; Bericht 2017, S. 13. 
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IV. Rechtsstaatliche Resilienz 

 

Künftige Juristinnen und Juristen sollen sich „nicht nur in der Rechtsordnung aus-
kennen und Recht und Gesetz fachmännisch anzuwenden wissen, sondern auch 
über ein rechtsstaatliches Bewusstsein verfügen und den Werten unserer Verfas-
sung verpflichtet“ sein.104 Das rechtswissenschaftliche Studium soll so verstanden 
nicht juristische Technokratinnen und Technokraten hervorbringen. Kritisches 
Rechtsdenken und ein Einstehen für Verfassung und Rechtsstaat beim juristi-
schen Nachwuchs ist zu fördern. 

 

1. Gegenstand und Ausgangspunkt 

 

Recht erfüllt in der freiheitlich-demokratischen Ordnung eine zentrale gesellschaft-
liche Steuerungs- und Schutzfunktion. Zugleich weist es – wie nahezu jede beruf-
liche Kompetenz mit normativer Gestaltungsmacht – ein inhärentes Missbrauchs-
potenzial auf. Dieses Potenzial tritt in der Rechtswissenschaft wie -anwendung 
insbesondere dann hervor, wenn rechtliche Inhalte und Verfahren, aber auch de-
ren Sachwalter, von autoritären oder totalitären Systemen instrumentalisiert wer-
den. 

 

Die in § 5a Abs. 2 DRiG ausdrücklich benannten historischen Erfahrungen des 
nationalsozialistischen Unrechts und des Unrechts der SED-Diktatur und ihre tie-
fergehende justizbezogene Analyse verdeutlichen, dass Unrecht nicht notwendig 
im offenen Bruch mit Recht entsteht, sondern vielfach unter Rückgriff auf formale 
Strukturen, auf Gesetzgebung, gerichtliche Verfahren und (formal)juristisch be-
gründete Entscheidungen verwirklicht wurde. Die Justiz und juristisch ausgebil-
dete Funktionsträger spielten dabei eine tragende Rolle. 

 

Dieser historische Befund darf mit Blick auf vielerorts feststellbare Tendenzen, 
eine rechtsstaatliche Justiz und die Unabhängigkeit ihrer Sachwalter zu schwä-
chen, auch für Überlegungen zur Zukunft der Juristenausbildung nicht außer Acht 
gelassen werden. Es liegt in der staatlichen Verantwortung, im Hochschulbereich, 
wie in der berufspraktischen Ausbildung, Juristenausbildung nicht allein auf die 
Vermittlung technischer Rechtsanwendung auszurichten, sondern auch ein Be-
wusstsein für die Gefährdungen des Rechtsstaats und die persönliche berufliche 

 
104 Vgl. Begründung der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Recht und Verbraucher-
schutz, BT/Drucks. 19/30503 v. 9.6.2021 zur Änderung des § 5a DRiG. 
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Verantwortung zu vermitteln. Rechtsstaatliche Resilienz bildet daher ein zentrales 
Ausbildungsziel.105  

 

2. Rechtsstaatliche Resilienz als Schlüsselqualifikation in einem Rechts-
staat 

 

Rechtsstaatliche (demokratische) Resilienz bezeichnet die Fähigkeit, rechtsstaat-
liche Strukturen, Werte und Verfahren auch unter politischen, gesellschaftlichen 
oder institutionellen Druckbedingungen zu erkennen, zu verteidigen und fortzuent-
wickeln. Für Juristinnen und Juristen bedeutet dies insbesondere, autoritäre, de-
mokratiefeindliche oder rechtsstaatswidrige Entwicklungen frühzeitig zu identifizie-
ren und ihnen im Rahmen ihrer jeweiligen Funktion professionell zu begegnen. 

 

Diese Fähigkeit ist nicht selbstverständlich. Ihre Vermittlung dient nicht nur dem 
Verständnis historischer Abläufe, sondern ist mit Blick auf aktuelle gesellschaftli-
che Veränderungen eine Daueraufgabe. Ohne ein reflektiertes Bewusstsein für 
das Missbrauchspotenzial des Rechts besteht die Gefahr, dass Juristinnen und 
Juristen autoritären Argumentationsmustern, scheinbar formaler Legalität oder po-
litischer Zweckrationalität unzureichend widerstehen. Der Juristenausbildung 
kommt daher eine besondere präventive Funktion zu: Sie kann Verantwortungs-
bewusstsein wecken, kritische Distanz fördern und die innere Bindung an die frei-
heitlich-demokratische Grundordnung stärken. Diese Kompetenz ist daher als wei-
tere (besondere) Schlüsselqualifikation zu bezeichnen. 

 

3. Aktueller normativer Rahmen in der Juristenausbildung 

 

Die rechtliche Grundlage für die Vermittlung rechtsstaatlicher Resilienz findet sich 
seit 2021 in mehreren Bestimmungen des Deutschen Richtergesetzes. § 5a Abs. 2 
Satz 3, 2. Halbsatz DRiG bestimmt, dass die Vermittlung der Pflichtfächer auch in 
Auseinandersetzung mit dem nationalsozialistischen Unrecht und dem Unrecht der 
SED-Diktatur erfolgt. § 5a Abs. 3 Satz 1 DRiG verpflichtet darüber hinaus zur Be-
rücksichtigung der ethischen Grundlagen des Rechts und zur Förderung der Fä-
higkeit zur kritischen Reflexion. §§ 5 Abs. 2, 5d Abs. 1 Satz 1, 1. Halbsatz DRiG 
wird man zudem eine Verpflichtung zur Vermittlung entsprechender Inhalte im ju-
ristischen Vorbereitungsdienst entnehmen können. Einige Länder konkretisieren 
diese Vorgaben darüberhinausgehend.  

 

 
105 BT-Drs. 19/30503, S. 21 f.; zur Änderung des § 5a DRiG. 



Seite 52 von 61 

4. Zuständigkeiten und Verantwortungskette 

 

Die Vermittlung rechtsstaatlicher Resilienz ist Aufgabe aller, die für die Juristen-
ausbildung Verantwortung tragen. Sie ist mithin Teil einer gestuften Verantwor-
tungskette und sollte noch darüber hinausgehen. Ein grundlegendes demokrati-
sches Werteverständnis muss bereits im Elternhaus und in der schulischen Bil-
dung angelegt werden. Universitäten und juristische Fakultäten können und sollen 
dieses Fundament nicht voraussetzungslos ersetzen.  

 

Zunehmend stellt sich für alle Stufen die Frage nach Defiziten in der rechtsstaatli-
chen Vorprägung. Dies verstärkt angesichts des Ausgangspunkts der Darlegun-
gen die Bedeutung der Juristenausbildung als Ort, Bewusstsein über die eigene 
Haltung zu schaffen. 

 

Innerhalb der Juristenausbildung tragen die Universitäten die Verantwortung für 
die inhaltliche Ausgestaltung des Studiums, während die Justizverwaltungen für 
Organisation und Durchführung des juristischen Vorbereitungsdienstes zuständig 
sind. Während die Universitäten vornehmlich berufen sind, auf das Missbrauchs-
potenzial innerhalb von Wissenschaft und Lehre aufmerksam zu machen, sollte im 
berufspraktischen Vorbereitungsdienst die Rechtsanwendung im Vordergrund ste-
hen. Allerdings sind die Ausbildungsabschnitte aufeinander bezogen und ergän-
zen sich. 

 

5. Rechtsstaatliche Resilienz als methodischer Teil juristischer Ausbildung 

 

Das Bisherige zeigt, dass rechtsstaatliche Resilienz nicht allein als abstraktes po-
litisches Leitbild zu verstehen ist, sondern in besonderer Weise justizbezogene 
Strukturen und Akteursrollen betrifft. Gerade für die Juristenausbildung ergeben 
sich hieraus spezifische didaktische Anforderungen, die über eine reine Wissens-
vermittlung hinausgehen. 

 

Eine zentrale Rolle kommt der Justiz als institutionellem Resilienzanker zu. Ge-
richte tragen in rechtsstaatlichen Ordnungen wesentlich dazu bei, Machtverschie-
bungen auszugleichen, verfassungsrechtliche Grenzen zu sichern und Grund-
rechte auch in Krisensituationen wirksam zur Geltung zu bringen. In Phasen er-
höhter exekutiver Steuerung oder beschleunigter Entscheidungsfindung – etwa 
bei sicherheits-, migrations- oder gesundheitspolitischen Herausforderungen – 
wird diese Funktion besonders sichtbar. Die Ausbildung junger Juristinnen und Ju-
risten sollte diese systemische Rolle der Justiz ausdrücklich thematisieren und 
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verdeutlichen, dass rechtsstaatliche Stabilität weniger durch spektakuläre Einzel-
entscheidungen als durch kontinuierliche, verfahrensgebundene Rechtsprechung 
gewährleistet wird.106 

 

Eng damit verbunden ist die Bedeutung der richterlichen Unabhängigkeit. Sie stellt 
keine bloße Statusgarantie dar, sondern ist eine wesentliche Voraussetzung 
rechtsstaatlicher Resilienz. Historische Erfahrungen zeigen, dass formell beste-
hende Unabhängigkeit wirkungslos bleibt, wenn sie nicht von einer inneren Dis-
tanz gegenüber politischem oder gesellschaftlichem Anpassungsdruck begleitet 
wird. In Krisenzeiten können subtile Formen der Einflussnahme, Delegitimierung 
oder informellen Steuerung auftreten, die langfristig erosive Wirkungen entfalten. 
Die Juristenausbildung ist daher gefordert, richterliche Unabhängigkeit nicht nur 
normativ zu vermitteln, sondern als professionelle Haltung einzuüben und kritisch 
zu reflektieren.107 

 

Schließlich ist die Verantwortung von Juristinnen und Juristen aller Professionen 
in Krisensituationen hervorzuheben. Sie übernehmen vielfach entscheidende 
Steuerungs- und Kontrollfunktionen in rechtsstaatlichen Verfahren und tragen Mit-
verantwortung dafür, dass außergewöhnliche Maßnahmen verhältnismäßig blei-
ben und zeitlich begrenzt werden. Eine Orientierung allein an formaler Legalität 
genügt hierfür nicht. Die historischen Abschnitte, auf die § 5a Abs. 2 Satz 3 DRiG 
Bezug nimmt, und die ihnen folgende, oft nur teilweise gelungene Aufarbeitung 
justiziellen Versagens, haben dies eindrücklich gezeigt. 

 

Erforderlich ist deshalb die Fähigkeit, rechtliche Entscheidungen in ihren instituti-
onellen und gesellschaftlichen Folgen zu durchdringen. Didaktisch bedeutet dies, 
dass Studium und Vorbereitungsdienst verstärkt Raum für die Auseinanderset-
zung mit historischen und aktuellen Krisenkonstellationen bieten sollten, in denen 
juristische Entscheidungen unter erhöhtem Druck getroffen wurden. 

 

Insgesamt spricht vieles dafür, die Vermittlung rechtsstaatlicher Resilienz stärker 
an diesen justizbezogenen Funktionen auszurichten. Fallorientierte Lehrformate, 
interdisziplinäre Perspektiven und reflektierende Praxisformate können dazu bei-
tragen, das Bewusstsein für die besondere Verantwortung der Justiz zu schärfen. 
Damit wird rechtsstaatliche Resilienz nicht als abstraktes Ziel, sondern als konkret 
erfahrbare professionelle Kompetenz vermittelt. 

 
106 Zum Konzept rechtsstaatlicher Resilienz vgl. Merkel,, Demokratische Resilienz als Konzept, 
2024, S. 341 ff. In: Julian Nida-Rümelin / Timo Greger / Andreas Oldenbourg (Hrsg.): Normative 
Konstituenzien der Demokratie, Berlin/Boston: De Gruyter, 2024 
107 Merkel, a.a.O. 
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Damit wird allerdings auch deutlich, dass rechtsstaatliche Resilienz ausschließlich 
weder durch ein einzelnes Lehrformat noch durch isolierte Veranstaltungen ver-
mittelt werden kann. Vielmehr handelt es sich um einen querschnittlichen Ausbil-
dungsauftrag, der unterschiedliche didaktische Zugänge sinnvoll miteinander ver-
bindet. 

 

In den Pflichtfachveranstaltungen kommt es dabei insbesondere auf die gezielte 
Auswahl exemplarischer Konstellationen an, in denen sich das Missbrauchspoten-
zial des Rechts und die Bedeutung rechtsstaatlicher Sicherungen konkret zeigen. 
Solche Exkurse müssen nicht umfangreich sein, können jedoch durch ihre Einbet-
tung in den regulären Pflichtstoff nachhaltige Wirkung entfalten. 

 

Begleitende Grundlagen- und Ringveranstaltungen bieten demgegenüber Raum 
für vertiefte Reflexion. Sie ermöglichen es, historische, ethische und gesellschaft-
liche Zusammenhänge systematisch zu behandeln und unterschiedliche Perspek-
tiven zusammenzuführen. Insbesondere interdisziplinäre Formate und die Einbin-
dung externer Expertise können hier zur Sensibilisierung für demokratische Ge-
fährdungslagen beitragen. 

 

Im juristischen Vorbereitungsdienst gewinnen praxisnahe Reflexionsformate be-
sondere Bedeutung. Arbeitsgemeinschaften, Fortbildungen und Fallbesprechun-
gen bieten geeignete Anknüpfungspunkte, um Fragen richterlicher Unabhängig-
keit, institutioneller Verantwortung und professioneller Haltung anhand konkreter 
Entscheidungssituationen zu erörtern. Der unmittelbare Austausch mit erfahrenen 
Praktikerinnen und Praktikern wirkt hierbei nicht nur wissensvermittelnd, sondern 
auch haltungsprägend. 

 

Insgesamt deutet sich eine Entwicklung hin zu stärker integrierten didaktischen 
Konzepten an. Eine systematische Weiterentwicklung der Vermittlungsformen, der 
Austausch über bewährte Modelle sowie eine kontinuierliche Evaluation können 
dazu beitragen, die Ausbildung rechtsstaatlich resilienter Juristinnen und Juristen 
weiter zu stärken. 
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6. Zielbild und Ausblick 

 

Ziel der Juristenausbildung ist die Juristin oder der Jurist, die rechtsstaatlich resili-
ent ist: eine Persönlichkeit, die rechtliche Gefährdungen des Rechtsstaats erkennt, 
institutionell standfest bleibt und bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Dies 
gewinnt insbesondere angesichts zunehmender autoritärer Entwicklungen in zahl-
reichen Staaten, aber auch vor dem Hintergrund neuer technologischer Heraus-
forderungen – insbesondere durch den Einsatz Künstlicher Intelligenz – weiter an 
Bedeutung.  

 

Rechtsstaatliche Resilienz ist damit kein abgeschlossenes Ausbildungsziel, son-
dern eine dauerhafte Entwicklungsaufgabe. Ihre Vermittlung bedarf einer kontinu-
ierlichen Weiterentwicklung, um auch unter veränderten Rahmenbedingungen die 
Grundlagen des Rechtsstaats und einer ihn tragenden offenen Gesellschaft zu si-
chern. 

 

Daraus ergeben sich folgende Petita: 

 

 Die Umsetzung des § 5a Absatz 2 Satz 3 Deutsches Richtergesetz sowie 
die regelmäßige Vermittlung rechtsstaatlicher Resilienz sollen zeitnah über-
prüft werden, auch mit Blick auf mögliche Erweiterungen. 

 Angesichts der aktuellen, weltweiten Gefährdung rechtsstaatlicher und de-
mokratischer Strukturen mag die Teilnahme an hierzu angebotenen Veran-
staltungen mit einem qualifizierten Nachweis versehen werden.  

 Die Veranstaltungen zur Vermittlung rechtsstaatlicher Resilienz können bei-
spielsweise durch praxisnahe Fallstudien oder simulationsbasierte Übun-
gen die Studierenden befähigen, rechtsstaatliche Prinzipien in realistischen 
Entscheidungssituationen unter erhöhtem Druck anzuwenden. 

 

V. Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen 

 

Die juristische Ausbildung in Deutschland steht weiterhin auf einem tragfähigen 
und bewährten Fundament. Die Verbindung von wissenschaftlicher Universitäts-
ausbildung und staatlichem Vorbereitungsdienst gewährleistet eine umfassende 
Qualifikation für die unterschiedlichen juristischen Berufsfelder und hat sich über 
Jahrzehnte hinweg bewährt. Sie leistet einen wesentlichen Beitrag zur Funktions-
fähigkeit der Rechtspflege und zur Sicherung rechtsstaatlicher Strukturen.  
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Gleichwohl bleibt eine kontinuierliche Reflexion der bestehenden Ausbildungs-
strukturen erforderlich. Diese legt nahe, die Ausbildung dort gezielt weiterzuentwi-
ckeln, wo Anpassungsbedarf besteht. Ziel bleibt es, die bewährten Grundlagen der 
juristischen Ausbildung zu erhalten und zugleich ihre Zukunftsfähigkeit unter ver-
änderten gesellschaftlichen und beruflichen Rahmenbedingungen zu sichern. Die 
oben behandelten Themenbereiche machen deutlich, dass hierbei insbesondere 
drei Dimensionen von Bedeutung sind: die Resilienz der Studierenden sowie der 
Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare (siehe unter II.), die Sicherung und 
Weiterentwicklung der juristischen Methodenkompetenz (siehe unter III.) sowie die 
Stärkung der rechtsstaatlichen Resilienz (siehe unter IV.). 

 

Eine Weiterentwicklung der juristischen Ausbildung sollte daher darauf gerichtet 
sein, die bewährten fachlichen Standards zu sichern und zugleich zu gewährleis-
ten, dass Studierende sowie Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare ihr 
Studium bzw. Referendariat unter verlässlichen, transparenten und förderlichen 
Rahmenbedingungen absolvieren können. Eine studierenden- und referendar-
freundliche Ausgestaltung steht dabei nicht im Widerspruch zu hohen fachlichen 
Anforderungen. Im Gegenteil: Verlässliche Strukturen, klare Erwartungen und an-
gemessene Unterstützungsangebote sind zentrale Voraussetzungen für nachhal-
tigen Ausbildungserfolg. 

 

Vor diesem Hintergrund lassen sich nachstehende Schlussfolgerungen und Hand-
lungsempfehlungen ableiten. 

 

1. Psychischer Stress und Resilienz der Studierenden der Rechtswissen-
schaft sowie der Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare 

 

Die juristische Ausbildung ist anspruchsvoll und stellt hohe Anforderungen an Kon-
zentrationsfähigkeit, Ausdauer und Selbstorganisation. Diese Anforderungen sind 
sachlich gerechtfertigt, da juristische Berufe häufig mit erheblicher Verantwortung 
verbunden sind.  

 

Die Förderung von Resilienz sollte nicht ausschließlich als individuelle Aufgabe der 
Studierenden sowie der Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare verstan-
den werden. Vielmehr sind auch die Ausbildungsinstitutionen gefordert, Rahmen-
bedingungen zu schaffen, die eine gesunde und nachhaltige Bewältigung der Aus-
bildungsanforderungen ermöglichen. 
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Resilienz wird gefördert durch verlässliche Strukturen, transparente Anforderun-
gen und ausreichende Unterstützungsangebote. Daher sollte die juristische Aus-
bildung Leistungsanforderungen mit planbaren und fairen Rahmenbedingungen 
verbinden. 

 

Mögliche Maßnahmen: 

• Verbesserung der Transparenz der Anforderungen an die Studierenden be-
reits zu Beginn des Studiums. 
 

• Verbesserung der Transparenz der Anforderungen und des Ablaufs des 
Studiums und der Prüfungen. 
 

• Förderung einer offenen Kommunikationskultur zwischen Universitäten und 
Studierenden, in der Belastungen frühzeitig thematisiert und Lösungen ge-
meinsam entwickelt werden können, was erforderlichenfalls auch Fortbil-
dungen der Lehrenden einschließt. 
 

• Ausbau niedrigschwelliger universitärer Beratungs- und Unterstützungsan-
gebote für Studierende, insbesondere im Bereich Lernorganisation, Stress-
bewältigung und Examensvorbereitung. 
 

• Förderung methodengerechter Übungsformate im Studium und Vorberei-
tungsdienst, damit Studierende sowie Rechtsreferendarinnen und Rechts-
referendare frühzeitig Sicherheit im Umgang mit examensrelevanten Anfor-
derungen gewinnen. 

 

Fazit:  

Die Stärkung der Resilienz von Studierenden sowie der Rechtsreferendarinnen 
und Rechtsreferendare erfordert ein ganzheitliches Vorgehen, das individuelle Un-
terstützung, Transparenz, leicht zugängliche Informationen und ein förderliches 
Studien- und Ausbildungsumfeld miteinander verbindet. Workshops, Coaching und 
psychologische Beratung helfen, persönliche Belastungen zu bewältigen, während 
zentrale Informationsangebote und digitale Tools kurzfristig Orientierung und Un-
terstützung bieten. Zugleich fördert ein offenes, wertschätzendes Klima mit nied-
rigschwelligen Beratungsstrukturen das Zugehörigkeitsgefühl und die Motivation. 
Entscheidend ist, dass diese Maßnahmen nicht allein auf finanzielle Ressourcen 
angewiesen sind, sondern vor allem auf die Sensibilität, das Engagement und die 
Kooperation aller Lehrenden und Verwaltungskräfte, um nachhaltige Effekte zu er-
zielen. 
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2. Methodenkompetenz und andere Qualifikationen 

 

Die juristische Ausbildung verfolgt das Ziel, Juristinnen und Juristen auszubilden, 
die rechtliche Probleme eigenständig analysieren und methodisch fundierte Lösun-
gen entwickeln können. Gerade vor dem Hintergrund der zunehmenden Verfüg-
barkeit digitaler Informationsquellen und automatisierter Recherchetools wird die 
Fähigkeit, rechtliche Informationen kritisch zu bewerten und methodisch einzuord-
nen, noch wichtiger. Diese Methodenkompetenz bildet den Kern juristischer Pro-
fessionalität und bleibt auch unter den Bedingungen einer zunehmend digitalisier-
ten und komplexen Rechtsordnung von zentraler Bedeutung. 

 

Methodische Kompetenz bedeutet nicht nur die sichere Anwendung klassischer 
Auslegungsmethoden. Sie umfasst vielmehr auch die Fähigkeit, komplexe Sach-
verhalte strukturiert zu erfassen, rechtliche Argumentationen nachvollziehbar auf-
zubauen und unterschiedliche Lösungswege kritisch gegeneinander abzuwägen. 

 

Die Förderung von Methodenkompetenz sollte daher nicht auf einzelne Lehrver-
anstaltungen beschränkt bleiben, sondern als durchgehendes Leitprinzip der juris-
tischen Ausbildung verstanden werden. 

 

Mögliche Maßnahmen: 

 

• Stärkere Integration methodischer Ausbildungselemente in die frühen Se-
mester des Studiums, um Studierenden frühzeitig Sicherheit im juristischen 
Arbeiten zu vermitteln. 
 

• Konsequente Ausrichtung der Ausbildung an fallorientierten Lernformaten, 
die die eigenständige Anwendung juristischer Methoden fördern. 
 

• Nutzung und ggf. Ausbau von Übungsformaten, in denen Studierende so-
wie Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare komplexe rechtliche 
Fragestellungen eigenständig bearbeiten können. 
 

• Stärkere Vermittlung von Argumentations- und Begründungskompetenzen, 
insbesondere im Hinblick auf die Strukturierung juristischer Gutachten und 
Entscheidungen. 
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Fazit: 

Die Vermittlung klassischer Methodenkompetenz ist unverzichtbar für eine effek-
tive juristische Ausbildung, muss jedoch praxisnah, wiederholt und integriert erfol-
gen. Eine zyklische Wiederholung, die methodische Fähigkeiten kontinuierlich in 
Fachvorlesungen einbettet, fördert nachhaltiges Lernen. Prüfungsinhalte sollten 
sich dabei auf das Wesentliche konzentrieren, sodass die Auswahl des Pflichtstoffs 
vor allem der methodischen Eignung dient und eine Überfrachtung des Studiums 
vermieden wird.108 Rechtsfälle bleiben das zentrale Prüfungsformat, während 
neue Formate zunächst auf universitärer Ebene erprobt werden sollten. Schlüssel-
qualifikationen sollten dabei nicht isoliert geprüft, sondern in den Gesamtzusam-
menhang der Ausbildung eingebettet werden. 

 

3. Rechtsstaatliche Resilienz 

 

Die juristische Ausbildung erfüllt eine zentrale Funktion für die Stabilität und Funk-
tionsfähigkeit des Rechtsstaats. Juristinnen und Juristen tragen in Justiz, Verwal-
tung und Anwaltschaft entscheidend dazu bei, dass rechtliche Verfahren fair, trans-
parent und rechtsstaatlich durchgeführt werden. 

 

Vor diesem Hintergrund kommt den Ausbilderinnen und Ausbildern von Juristinnen 
und Juristen auch eine besondere Verantwortung für die Vermittlung rechtsstaatli-
cher Werte zu. Dies betrifft nicht nur die Kenntnis verfassungsrechtlicher Grund-
prinzipien, sondern auch ein vertieftes Verständnis für die institutionellen Struktu-
ren und Funktionsbedingungen des Rechtsstaats. 

 

Rechtsstaatliche Resilienz bedeutet in diesem Zusammenhang die Fähigkeit, 
rechtliche Institutionen auch unter schwierigen politischen oder gesellschaftlichen 
Bedingungen funktionsfähig zu halten. Die juristische Ausbildung sollte daher dazu 
beitragen, ein Bewusstsein für die Bedeutung unabhängiger Gerichte, rechtsstaat-
licher Verfahren und professioneller Verantwortung zu stärken. 

 

Eine solche Ausbildung setzt jedoch voraus, dass Studierende sowie Rechtsrefe-
rendarinnen und Rechtsreferendare nicht nur theoretische Kenntnisse erwerben, 
sondern auch praktische Einblicke in die Funktionsweise rechtsstaatlicher Institu-
tionen erhalten. 

 
108 Vgl. Bericht 2016, S. 9; Bericht 2017, S. 13 
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Mögliche Maßnahmen: 

 

• Die Umsetzung des § 5a Absatz 2 Satz 3 Deutsches Richtergesetz sowie 
die regelmäßige Vermittlung rechtsstaatlicher Resilienz sollen zeitnah über-
prüft werden, auch mit Blick auf mögliche Erweiterungen. 

• Angesichts der aktuellen, weltweiten Gefährdung rechtsstaatlicher und de-
mokratischer Strukturen mag die Teilnahme an hierzu angebotenen Veran-
staltungen mit einem qualifizierten Nachweis versehen werden.  

• Die Veranstaltungen zur Vermittlung rechtsstaatlicher Resilienz können bei-
spielsweise durch praxisnahe Fallstudien oder simulationsbasierte Übun-
gen die Studierenden befähigen, rechtsstaatliche Prinzipien in realistischen 
Entscheidungssituationen unter erhöhtem Druck anzuwenden. 

 

Fazit: 

Ziel der Juristenausbildung ist die Juristin oder der Jurist, die bzw. der rechtsstaat-
lich resilient ist: eine Persönlichkeit, die rechtliche Gefährdungen des Rechtsstaats 
erkennt, institutionell standfest bleibt und bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. 
Dies gewinnt insbesondere angesichts zunehmender autoritärer Entwicklungen in 
zahlreichen Staaten, aber auch vor dem Hintergrund neuer technologischer Her-
ausforderungen – insbesondere durch den Einsatz Künstlicher Intelligenz – weiter 
an Bedeutung.  

 

Die juristische Ausbildung muss diese systemische Dimension vermitteln. 

 

4. Gesamtfazit 

 

Die Stärkung der Resilienz der Studierenden sowie der Rechtsreferendarinnen 
und Rechtsreferendare ist ein zentraler Bestandteil der juristischen Ausbildung. 
Transparenz, praxisnahe Unterstützungsangebote wie Workshops, Coaching oder 
psychologische Beratung, ergänzt durch leicht zugängliche Informationen und di-
gitale Tools, helfen, Stress und Leistungsdruck zu bewältigen. Ein offenes, wert-
schätzendes Studienumfeld mit niedrigschwelligen Beratungsstrukturen fördert zu-
sätzlich Motivation und Zugehörigkeitsgefühl, wobei Engagement und Sensibilität 
von Lehrenden und Verwaltung entscheidend sind. 
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Methodische Kompetenz bleibt Kern der Ausbildung und sollte kontinuierlich pra-
xisnah vermittelt werden. Eine zyklische Wiederholung, die methodische Fähigkei-
ten in Fachvorlesungen integriert, unterstützt nachhaltiges Lernen. Prüfungsinhalte 
sollten sich auf Wesentliches konzentrieren, Rechtsfälle bleiben das zentrale Prü-
fungsformat, Schlüsselqualifikationen werden nicht isoliert geprüft. 

 

Ziel von Studium und Vorbereitungsdienst sind es, rechtsstaatlich resiliente Juris-
tinnen und Juristen auszubilden. Vor dem Hintergrund zunehmender autoritärer 
Entwicklungen in zahlreichen Staaten sowie neuer technologischer Herausforde-
rungen ist dieses Ausbildungsziel in Zukunft weiter zu stärken. Zukünftige Juristin-
nen und Juristen müssen befähigt sein, die Grundlagen und Werte des Rechts-
staats nicht nur zu erkennen, sondern sie unter veränderten Rahmenbedingungen 
auch wirksam zur Geltung zu bringen und aktiv zu verteidigen. Dazu gehört insbe-
sondere die Fähigkeit, Herausforderungen für rechtsstaatliche Strukturen frühzei-
tig zu erkennen, institutionelle Verantwortung zu übernehmen und einen verant-
wortungsvollen Umgang mit neuen technologischen Entwicklungen – insbeson-
dere im Bereich Künstlicher Intelligenz – zu gewährleisten. Die Stärkung dieser 
Kompetenzen ist eine zentrale Aufgabe der juristischen Ausbildung. 
 
Die juristische Ausbildung muss diese systemische Dimension vermitteln. 
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